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Wir setzen MalRstabe.

ANMELDEFORMULAR Hauptaussteller INTERNATIONALE

Aufplanungsbeginn: 1. Oktober 2011
Bitte beachten Sie, dass nur vollstdndig ausgefiillte Anmeldungen

HANDWERKSMESSE

bearbeitet werden kénnen. 14.3.-20.3.2012 | Mittwoch bis Dienstag | Neue Messe Miinchen

KONTAKTDATEN

Fiillen Sie die Felder bitte gemaR dem Eintrag im Handelsregister (HR) aus. Leider ist es der GHM Gesellschaft fiir Handwerks-
messen mbH aus umsatzsteuerrechtlichen Griinden nicht méglich, Rechnungen fiir Leistungen, die die GHM an den Aussteller
als ihren Vertragspartner erbracht hat bzw. erbringen wird, auf einen vom Aussteller abweichenden Rechnungsempfianger ~ (USt-IdNr.

auszustellen oder umzuschreiben. Rechnungen kann die GHM nur an ihre Vertragspartner bzw. Leistungsempféanger erteilen.  |(Pflichteintrag fir EU-Lander):

Firmenname

StraRe/Hausnr. | I Ansprechpartner I I
Messeorganisation

PLZ/Ort | I Telefon I |

Land | | Telefax I I

Geschéftsfihrer Mobil

Homepage | I E-Mail I I

Korrespondenzanschrift/Messeabwicklung (nur bei abweichender Anschrift):

Ansprechpartner

Firmenname Messeorganisation

StraRe/Hausnr. Telefon
PLZ/Ort Telefax
Land E-Mail

STANDDATEN UND PREISE
Wir wiinschen geméaR den Allgemeinen und Besonderen Teilnahmebedingungen folgende Standflache (ohne Standbau).

[C] Reihenstand 145,00 €/m2 (1 Seite offen) [] Kopfstand 165,00 €/m2 (3 Seiten offen)
[] Eckstand 160,00 €/m2 (2 Seiten offen) [ Blockstand 170,00 €/m?2 (4 Seiten offen)

Wir wiinschen geméaR den Allgemeinen und Besonderen Teilnahmebedingungen ein Komplettstand-Angebot (Standfléache inkl. Standbau).
[C] “Atrium” Reihenstand 240,00 €/m?
[C] “Artrium” Eckstand 255,00 €/m2

StandgroBe (mind. 15 m?):  Fliche m?2 Front m  Tiefe m

Alle Preise sind Nettopreise und zzgl. der gesetzlichen MwsSt., zzgl. eines AUMA-Beitrag 0,60 €/m? und Medienbeitrag 115,00 € zu entrichten.

MITAUSSTELLER

[1 Ja, wir haben Mitaussteller.
Bitte fiillen Sie das Anmeldeformular fiir Mitaussteller aus (siehe Riickseite). Bitte mit Stempel und Unterschrift des Hauptausstellers versehen.

PRODUKTANGEBOT
Diese Anmeldung ist nur in Verbindung mit dem beiliegendem, ausgefiillten und unterschriebenen Produktangebot giiltig!
Austellungsgegenstdande und Dienstleistungen fiir:

[] Endverbraucher [] Gewerbe [] Offentliche Auftraggeber

DATENSCHUTZRECHTLICHER HINWEIS

Ich bin dariiber informiert, dass meine personenbezogenen Daten zum Zweck der Kundenbetreuung und -ansprache durch die GHM Gesellschaft
ftir Handwerksmessen mbH verarbeitet und genutzt werden. Dieser Verwendung meiner Daten zu Werbezwecken kann ich jederzeit widersprechen.
Die Daten werden genutzt, um Sie postalisch, telefonisch, per Fax oder per E-Mail zu kontaktieren. Sollten Sie die Kontaktaufnahme tber einen die-
ser Informationswege nicht wiinschen, so teilen Sie uns dies bitte anhand einer E-Mail an datenschutz@ghm.de mit.

Hiermit melden wir uns verbindlich zur Internationalen Handwerksmesse
2012 an und buchen die oben aufgefiihrten Leistungen.

Die Unterzeichnenden bestatigen mit ihrer Unterschrift die Geltung der Allgemeinen/
Besonderen Teilnahmebedingungen und willigen in die Weitergabe ihrer Firmen-
daten an Servicepartner zur Messedurchfiihrung zum Zweck der Werbung, Markt-
und Meinungsforschung gemaR dem Bundesdatenschutzgesetz ein.

Ort/Datum Firmenstempel/rechtsverbindliche Unterschrift

Wir bestétigen, dass alle Leistungen vom Leistungserbringer (GHM) ausschlieBlich fiir unser Unternehmen und nicht fiir unternehmensfremde bzw.
private Zwecke verwendet werden. Diese Erklarung gilt bis zum schriftlichen Widerruf.

Veranstalter: GHM Gesellschaft fiir Handwerksmessen mbH - Willy-Brandt-Allee 1, 81829 Miinchen, Deutschland - Postfach 82 03 55,
81803 Miinchen, Deutschland - Telefon +49 (089) 949 55-0 - Telefax +49 (089) 949 55-239 - www.ihm.de - messe@ghm.de
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ANMELDEFORMULAR Mitaussteller Wir setzen Maltstabe.
INTERNATIONALE

ist vom Hauptaussteller auszufiillen! HANDWERKSMESSE

Aufplanungsbeginn: 1. Oktober 2011
Bitte beachten Sie, dass nur vollstandig ausgefiillte
Anmeldungen bearbeitet werden kénnen.

14.3.-20.3.2012 | Mittwoch bis Dienstag | Neue Messe Miinchen

FIRMENNAME Hauptaussteller

Wir als Hauptaussteller bestitigen, dass unser Mitaussteller
[C] mit eigenem Personal und Ausstellungsgiitern bzw. Dienstleistungen vertreten sein wird oder nur

[] mit eigenen Ausstellungsgiitern bzw. Dienstleistungen vertreten sein wird (zusatzlich vertretenes Unternehmen)

KONTAKTDATEN Mitaussteller

Fiillen Sie die Felder bitte gemaR dem Eintrag im Handelsregister (HR) aus. Leider ist es der GHM Gesellschaft fiir Handwerks-
messen mbH aus umsatzsteuerrechtlichen Griinden nicht méglich, Rechnungen fiir Leistungen, die die GHM an den Ausstel-
ler als ihren Vertragspartner erbracht hat bzw. erbringen wird, auf einen vom Aussteller abweichenden Rechnungsempfanger USt-IdNr.

auszustellen oder umzuschreiben. Rechnungen kann die GHM nur an ihre Vertragspartner bzw. Leistungsempféanger erteilen. (Pflichteintrag fiir EU-Lander):

Firmenname

StraRe/Hausnr. Ansprechpartner
Messeorganisation

PLZ/Ort Telefon

Land Telefax

Geschaftsflihrer Mobil

Homepage E-Mail

Der Mitaussteller ist:

[] Hersteller [ vertretung [] Sonstiges
[] Importeur [ Verkaufsniederlassung |
PREISE

Die Anmeldung von Mitausstellern und zusatzlich vertretenen Unternehmen ist kostenfrei. Der Eintrag in den offiziellen Messekatalog ist fir jeden Mitaussteller
und jedes zusétzlich vertretene Unternehmen obligatorisch. Der Medienbeitrag betragt 115,00 € zzgl. gesetzl. MwSt. (siehe Besondere Teilnahmebedingungen
B 5 und B 6).

PRODUKTANGEBOT
Ausstellungsgegenstande und Dienstleistungen fiir:

[] Endverbraucher
[C] Gewerbe
[] Offentliche Auftraggeber

Ausstellungsgiiter und/oder Dienstleistungen des Mitausstellers:
Die zum Produkt gehérenden Nummern aus dem beiliegendem Produktangebot bitte hier eintragen:

DATENSCHUTZRECHTLICHER HINWEIS

Ich bin dartiber informiert, dass meine personenbezogenen Daten zum Zweck der Kundenbetreuung und -ansprache durch die GHM Gesellschaft
fir Handwerksmessen mbH verarbeitet und genutzt werden. Dieser Verwendung meiner Daten zu Werbezwecken kann ich jederzeit widersprechen.
Die Daten werden genutzt, um Sie postalisch, telefonisch, per Fax oder per E-Mail zu kontaktieren. Sollten Sie die Kontaktaufnahme tber einen die-
ser Informationswege nicht wiinschen, so teilen Sie uns dies bitte anhand einer E-Mail an datenschutz@ghm.de mit.

Hiermit melden wir unseren Mitaussteller verbindlich zur Internationalen
Handwerksmesse 2012 an und buchen die oben aufgefiihrten Leistungen.

Die Unterzeichnenden bestdtigen mit ihrer Unterschrift die Geltung der Allgemeinen/
Besonderen Teilnahmebedingungen und willigen in die Weitergabe ihrer Firmen-
daten an Servicepartner zur Messedurchfiihrung zum Zweck der Werbung, Markt-
und Meinungsforschung gemaR dem Bundesdatenschutzgesetz ein.

Ort/Datum Firmenstempel/rechtsverbindliche Unterschrift

Wir bestatigen, dass alle Leistungen vom Leistungserbringer (GHM) ausschlieBlich fiir unser Unternehmen/unseren Mitaussteller und nicht fiir
unternehmensfremde bzw. private Zwecke verwendet werden. Diese Erklarung gilt bis zum schriftlichen Widerruf.

Veranstalter: GHM Gesellschaft fiir Handwerksmessen mbH - Willy-Brandt-Allee 1, 81829 Miinchen, Deutschland - Postfach 82 03 55,
81803 Miinchen, Deutschland - Telefon +49 (089) 949 55-0 - Telefax +49 (089) 949 55-239 - www.ihm.de - messe@ghm.de



KOMPLETTSTAND-ANGEBOT

Der einfachste Weg zu einer erfolgreichen Beteiligung

Anspruchsvoll, preisgiinstig, mit personlichem Touch — Ihr Komplettstand:
Standfldche, Standbau und Einrichtung.

Wir bieten Ihnen die Moglichkeit, einen Komplettstand zu mieten. Zum Veranstaltungsaufbau platzieren Sie nur noch Ihre Exponate.
Sie brauchen sich dann um nichts mehr zu kiimmern, aulRer Ihren Kontakten. Alles Andere Gibernehmen wir fiir Sie.
Einfacher konnen Sie’s nicht haben.

Der Komplettstand umfasst:

. Standfldche und Standbau geméaR den Ausflihrungsvarianten
. tagliche Reinigung
. Ausstellerausweise (mind. 3 Stiick)

OTOTON

-

%
T
i

Komplettstand ,Atrium”:
Reihenstand 240,00 €/m?
Eckstand 255,00 €/m?

(buchbar ab einer Standflache von 15 m?)

Bodenbelag: Teppichboden, Farbe nach Wahl (hellgrau, anthrazit, blau, griin, rot) — wahrend der Montagearbeiten mit
Schutzfolie bedeckt, Entsorgung nach der Veranstaltung

Bausystem: Alusystem, kunststoffbeschichtete weille Wéande, 2,50 m hoch

Beleuchtung: jeweils 1 Strahler pro 3 m?

Elektrik: 3 kW Hauptanschluss, 2 Wechselstromsteckdosen, 1 Standerdung inkl. Verbrauch

Moblierung: 1 Tisch, 4 Stiihle, 1 Garderobenleiste, 1 Papierkorb

Grafik: je Gangseite 1 Schriftblende, Farbe Weil, inkl. Beschriftung mit max. 15 Buchstaben, Farbe Schwarz;

bitte reichen Sie Ihre Blendenbeschriftungen nach

Sonstiges: Aufbau und Fertigstellung zum vereinbarten Termin, Vorreinigung vor Veranstaltungsbeginn, Abbau
nach der Veranstaltung

(Alle Preise zzgl. AUMA-Beitrag 0,60 €/m?, Medienbeitrag 115,00 € und gesetzlicher MwsSt.).
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PRODUKTANGEBOT

Bitte ordnen Sie lhr Angebot unter folgenden Branchen/Produkten ein (zutreffendes bitte ankreuzen). Die detaillierte Zuordung lhres Angebotes
konnen Sie mit Ilhrem Katalogeintrag im Januar 2012 vornehmen.
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«Handwerk & Design»

Bitte nutzen Sie

fiir die

«Handwerk & Design»
die gesonderten
Anmedeunterlagen.

Angewandte Kunst und Design
Designmébel
Objekte als Unikate oder Kleinserien

Schmuck und Gerit
Schmuck
Gerat

MaRgefertigte/handgefertigte Mode
Kleidung
Accessoires

Galerien

Bildung und Institutionen

Aus- und Weiterbildungseinrichtungen
Verbande/Vereine

Verlage

Kunsthandwerk, Schmuck und Musikinstrumente

Kunsthandwerk
Kunsthandwerk aus verschiedenen Materialien

Schmuck

Antikschmuck

Echtschmuck

Modeschmuck

ethnischer und traditioneller Schmuck

Musikinstrumente und Zubehor
Musikinstrumente
Musikzubehor, Spezialmébel und Musikalien

Wohnen, Einrichten und Arbeiten

Wohn- und Biiroeinrichtung
Badmobel

Beleuchtung

Heimtextilien
Schlafraummébel
Wohnraummébel
Wohnraumdekoration
Innenausbau

Biiro- und Objekteinrichtung

Kiichen, Kiichengerite und Kiichenausstattung
Kiichen

Kiichengerite

Kichenausstattung und -utensilien

Haushaltsgeriate
Mechanische Haushaltsgerate
Elektrische Haushaltsgerate

Bauen, Sanieren und Renovieren

Baustoffe, -elemente und -teile
Baustoffe

Turen und Fenster
Dachbauelemente

Bauelemente fiir Anbauten
Treppen und Aufzlige

Sonstige Bauelemente und -teile

Fertighduser
Fertighduser unterschiedlicher Bauart
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Wir setzen MaRstdbe.

INTERNATIONALE
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Sanitdrausstattungen, Sauna- und Badekultur
Sanitdrausstattung
Sauna- und Badekultur

Haustechnik

Heizungs- und Klimatechnik

Heiztechnik mit regenerativen Energietragern
Heiztechnik mit fossilen Energietragern
Heiztechnik allgemein

Klimatechnik

Sanitar- und Umwelttechnik
Sanitartechnik
Umwelttechnik

Elektrotechnik und Energiegewinnung
Elektrotechnik
Energiegewinnung

Informations- und Sicherheitstechnik
Informationstechnik
Sicherheitstechnik

Werkstatt, Werkzeuge und Transporttechnik

Werkstatt- und Betriebsausriistung
Arbeits- und Sicherheitsbekleidung
Werkstatteinrichtung und -ausstattung
Werkzeuge und Maschinen

Transporttechnik
Leichte Nutzfahrzeuge und Anhdanger
Transportgerdte

AuBenausbau und Garten

Schwimmbéder, Schwimmteiche und Whirlpools
Schwimmbadder und -teiche
Whirlpools

AuBenbauten

Anbauten, AufRen- und Nebengebédude
Wetter- und Sonnenschutz

Tore und Zdune

Gartentechnik und -werkzeuge
Gartentechnik
Gartenwerkzeuge

Dienstleistungen

Beratung und Planung
Architekturbiiros

Bau- und Energieberatungen
Finanzberatung

Sonstige Beratungen

Bildung

Volkshochschulen

Berufsschulen

Fach- und Hochschulen

Akademien

Sonstige Weiterbildungen und Ausbildungen

Medien

Ver- und Entsorger

Verbédnde und Vereine (nicht politisch)
Versicherungen

Das Produktangebot ist Bestandteil der Anmeldung.
Bitte mit der Anmeldung einsenden!

Firmenname des Hauptausstellers

Ort/Datum

Firmenstempel/rechtsverbindliche Unterschrift



Besondere Teilnahmebedingungen (B)

B 1 Allgemeines

Die GHM Gesellschaft fir Handwerksmessen mbH veranstaltet jéhrlich die Internati-
onale Handwerksmesse. Auf Anmeldung hin l&sst sie Aussteller bestimmter Produkt-
gruppen zur Messe zu.

Vertragsgrundlage fiir die Teilnahme an der Internationalen Handwerksmesse 2012 sind
die Allgemeinen und Besonderen Teilnahmebedingungen der GHM. Fiir die Beteiligung
an dieser Messe gelten im Vertragsverhéltnis zwischen der GHM und dem Aussteller
ausschlieBlich diese Bedingungen.

AuBerdem verpflichtet sich der Aussteller, die Technischen Richtlinien fiir das
Neue Messegelinde Miinchen einzuhalten (siehe A 6).

B 2 Veranstaltungszeitraum und Fristen

Mittwoch, 14. Mérz 2012 bis
zeitraum Dienstag, 20. Méarz 2012
Offnungszeiten ~ Mi - Di, 9.30 - 18 Uhr

Ort Neue Messe Miinchen

(1) Veranstaltungs-

Aufbau 9. Marz 2012, 8 Uhr bis
13. Mérz 2012, 18 Uhr

Spatester Auf- 13. Mérz 2012, 12 Uhr.

baubeginn Im Falle der Versaumung dieser Frist gilt A 8 der Allgemeinen
Teilnahmebedingungen (Riicktritt, anderweitige Gestaltung
des Standes und Schadensersatz)

Abbau 20. Mérz 2012, 18 Uhr bis

22. Miérz 2012, 18 Uhr
A 4 der Teilnahmebedingungen bleibt unberthrt.

Der vorgezogene Aufbau kann nur nach vorheriger Absprache erfolgen und ist schrift-
lich beim technischen Ausstellerservice anzumelden.

(2) Beginn der Aufplanung: 1. Oktober 2011

B 3 Entgelte, Zahlungsbedingungen, Vermieterpfandrecht

(1) Alle nachstehend genannten Preise sind Nettopreise, die sich um den Betrag der ge-
setzlich gultigen Mehrwertsteuer erh6hen. Zahlungen sind grundsétzlich in EURO
zu leisten.

(2) Die Beteiligungsrechnung wird dem Aussteller nach der Zulassung Ubersandt.
Diese Rechnung beinhaltet den Beteiligungspreis, der die Miete fir die Standflache, die
Grundausstattung an Ausstellerausweisen, Beratung und Service durch die GHM, Besu-
cherwerbung sowie Presse- und Offentlichkeitsarbeit fiir die Veranstaltung einschlieft.

Reihenstand (1 Seite offen) 145,00 €/m?
Eckstand (2 Seiten offen) 160,00 €/m?
Kopfstand (3 Seiten offen) 165,00 €/m?2
Blockstand (4 Seiten offen) 170,00 €/m?

Die Bodenflache wird grundsatzlich rechteckig und ohne Berticksichtigung von Vor-
spriingen, Saulen, Tragern, Installationsanschlissen u.d. berechnet. Reihenstande an den
Hallenwéanden sind mit einer Mindesttiefe von 4 Metern zu buchen.

Die zu buchende Mindeststandflache betragt 12 m2. Kleinere Flachen kénnen nur ge-
bucht werden, wenn sich diese zwangslaufig bei der Aufplanung ergeben. Jeder Stand
muss mit Riickwéanden und Bodenbelag ausgestattet sein.

Fur Hallenstainde mit begehbarem Obergeschoss wird fiir die tiberbaute Fldche ein
Beteiligungspreis berechnet, der 40% des Grundpreises betragt.

(3) Beteiligungspreise fiir den Komplettstand ,Atrium”. Dieser Betrag schlieRt fol-
gende Leistungen ein: Standfldche, Standauf- und -abbau, Standbau gemaR Angebot,
Teppichboden, Beleuchtung, Stromanschluss inkl. Verbrauch, Reinigung und Miillent-
sorgung, Ausstellerausweise (mind. 3 Sttick).

Beteiligungspreise Komplettstand:

Komplettstand ,Atrium”:
Reihenstand (1 Seite offen)
Eckstand (2 Seiten offen)

240,00 €/m?2
255,00 €/m?

Die Bodenflache wird grundsatzlich rechteckig berechnet.

(4) Komplettstand-Konzept

Fir den im Komplettstand-Angebot beinhalteten Standbau und die Einrichtung der
technischen Leistungen beauftragt die GHM die Firma Meplan, Willy-Brandt-Allee 1,
81829 Miinchen, Telefon (089) 949-24980, Telefax (089) 949-24989, in ihrem Auftrag
die Arbeiten auszufiihren. Bei Buchung des Standangebots erfolgt die Abwicklung di-
rekt Gber die Firma Meplan. Zusatzleistungen und Sonderwiinsche, die nicht im Leis-
tungsumfang des Komplettstand-Angebots enthalten sind, miissen direkt bei Meplan
in Auftrag gegeben werden und werden dem Kunden auch direkt in Rechnung gestellt.

(5) Die GHM hat sich verpflichtet, den Beitrag fiir den AUMA (Ausstellungs- und
Messeausschuss der Deutschen Wirtschaft e.V.) in Hohe von 0,60 € pro vermietetem

Wir setzen MaRstdbe.

INTERNATIONALE
HANDWERKSMESSE
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Quadratmeter von seinen Ausstellern zu erheben und dem AUMA zuzuleiten. Als Dach-
verband der Deutschen Messewirtschaft vertritt der AUMA die Interessen von Ausstel-
lern, Besuchern und Veranstaltern; er informiert und berédt Messeinteressenten aus dem
In- und Ausland.

(6) Werbeflachen innerhalb der Hallen, an den AuRenfassaden sowie im Freigeldnde
kann der Aussteller anmieten. Hierzu erhalten Sie eine gesonderte Information.

(7) Die Beteiligungsrechnung wird dem Aussteller nach der Zulassung tibersandt. Bean-
standungen, die nicht innerhalb von acht Kalendertagen nach Zugang der Rechnung
vorgebracht werden, bleiben unberiicksichtigt. 50% des Gesamtrechnungsbetrages
sind innerhalb von zwei Wochen nach Erhalt der Rechnung zur Zahlung féllig.

Die restlichen 50% des Gesamtrechnungsbetrages sind bis zum 6. Februar 2012 zu
zahlen. Bei diesem Datum handelt es sich um eine Bestimmung nach dem Kalender
im Sinne von § 286 BGB. Ab dem ersten Tag nach dem 6. Februar 2012 fallen daher
Verzugszinsen an. Wird die Rechnung nach dem 6. Februar 2012 ausgefertigt, ist der
Gesamtrechnungsbetrag sofort féllig. Bei Zahlungsverzug sind Verzugszinsen gemal &
288 BGB zu entrichten.

Ausstellerausweise werden erst nach bezahlter Beteiligungsrechnung versandt
bzw. ausgehindigt. Bevor der Aussteller seine Rechnung nicht bezahlt hat, darf
er den Standplatz nicht beziehen.

(8) Die GHM behilt sich vor, diverse Serviceleistungen (zusatzliche kostenpflichtige
Ausstellerausweise etc.) vorab in Rechnung zu stellen. Die Bereitstellung der bestellten
Serviceleistungen erfolgt nach Zahlungseingang. Evtl. nicht in Anspruch genommene
Serviceleistungen werden auf Antrag nach Veranstaltungsende gegen Nachweis riick-
erstattet.

(9) Barzahlungen sind grundsatzlich in EURO zu leisten.

(10) Zur Sicherung ihrer Forderungen aus dem Mietverhéltnis behélt sich die GHM
das Vermieterpfandrecht nach BGB vor. Fiir leicht fahrldssige Beschadigung der Sachen
durch die GHM, deren Erflllungsgehilfen oder gesetzlichen Vertreter, die in berechtigter
Ausitibung des Pfandrechts in Besitz genommen werden, wird nicht gehaftet.

(11) Samtliche angegebenen Preise sind Nettopreise, die sich jeweils um den Betrag der
gesetzlich gliltigen Mehrwertsteuer erhéhen, der zum Zeitpunkt der Leistungserbrin-
gung geltendem Recht entspricht.

Fir Aussteller aus der Europédischen Union (ohne Deutschland): Der Aussteller (Leis-
tungsempfanger) bestdtigt, dass alle Leistungen vom Leistungserbringer (GHM) aus-
schlielich fur sein Unternehmen und nicht fiir unternehmensfremde bzw. private
Zwecke verwendet werden. Diese Erkldarung gilt bis zum schriftlichen Widerruf.

Fiir den Fall, dass der Leistungsempfanger die Leistung nicht fiir sein Unternehmen ver-
wendet, haftet er dem Leistungserbringer fiir einen dadurch entstehenden Schaden,
insbesondere fiir eine nachbelastete Umsatzsteuer. Zur Bestdtigung und zum Nach-
weis der unternehmerischen Verwendung teilt der Leistungsempféanger der GHM seine
USt-IdNr. mit. Teilt er die USt-IdNr. nicht mit, geht der Leistungserbinger von einer in
Deutschland steuerbaren und steuerpflichtigen Leistung aus und stellt die Umsatzsteuer
entsprechend in Rechnung.

B 4 Anmeldung

(1) Zur Internationalen Handwerksmesse kénnen sich Firmen mit solchen Ausstellungs-
gegenstdanden anmelden, die unter die von der GHM festgelegten Produktgruppen
fallen.

(2) Zu seiner Anmeldung hat der Aussteller das jeweils giiltige Anmeldeformular zu
verwenden, das in Maschinen- oder Druckschrift ausgefiillt und von den Zeichnungsbe-
rechtigten unterschrieben sein muss.

(3) Die Gegenstande, die ausgestellt werden sollen, missen im Produktangebot ge-
kennzeichnet werden. Das Produktangebot ist Bestandteil der Anmeldung und wird mit
dieser eingereicht. Beschreibungen und Prospekte der Ausstellungsgegenstande sind
beizufiigen.

(4) Der Aussteller versichert, dass die von ihm angemeldeten Ausstellungsgegenstande
seiner uneingeschrankten Verfligungsmacht unterliegen, und dass es sich um neue,
nicht um gebrauchte Ware handelt.

(5) Auf Eigenschaften des Ausstellungsprodukts, die den Veranstaltungsbetrieb stéren
konnten (Aussehen, Geruch, Gerdusche usw.), hat der Aussteller besonders hinzuwei-
sen.

(6) Mit ihrer Anmeldung haben Héndler, die als Aussteller auftreten, die Namen der Her-
steller mitzuteilen, deren Produkte sie unter ihrem Namen ausstellen.

(7) Ausstellergemeinschaften (Zusammenschluss mehrerer Unternehmen auf einer
Standfldche, ein Verantwortlicher ist zu benennen) haben einen Gemeinschaftsstand zu
beantragen.

(8) Der zeitliche Eingang der Anmeldung ist fiir die Platzierung der Standflache nicht
mafRgebend.

(9) Anmeldungen, die nach Aufplanungsbeginn (siehe B 2) eingehen oder die sonst
nicht ordnungsgemaR abgegeben sind, kdnnen nur unter Vorbehalt bearbeitet werden.



B 5 Mitaussteller und zusitzlich vertretene Unternehmen

Mitaussteller ist, wer am Stand eines Ausstellers (Hauptmieter) mit eigenem Personal
und eigenem Angebot auftritt. Dazu gehoren auch Konzernfirmen und Tochtergesell-
schaften. Firmenvertreter werden als Mitaussteller nicht zugelassen.

Beim Aussteller, der selbst Hersteller ist, zahlt als zusatzlich vertretenes Unternehmen
jedes weitere Unternehmen, dessen Waren oder Leistungen durch den Aussteller an-
geboten werden. Zeigt ein Aussteller, der eine Vertriebsgesellschaft ist, Giber Produkte
eines Herstellers hinaus zusatzliche Waren und Leistungen anderer Unternehmen, zah-
len diese als zusétzlich vertretene Unternehmen.

Durch die Zulassung des Anmelders kommt kein Vertrag zwischen den von ihm an-
gemeldeten Mitausstellern oder zusatzlich vertretenen Unternehmen und der GHM
zustande. Die Anmeldung von Mitausstellern und zusatzlich vertretenen Unternehmen
ist kostenfrei.

Der Eintrag in den offiziellen Messekatalog ist fiir Mitaussteller und zusétzlich vertre-
tene Unternehmen obligatiorisch. Der Medienbeitrag betrégt 115,00 € (zzgl. gesetzl.
MwsSt.). Der Medienbeitrag fiir Mitaussteller und zusatzlich vertretene Unternehmen
wird dem Hauptaussteller in Rechnung gestellt.

Der Hauptaussteller hat dafiir zu sorgen, dass seine Mitaussteller und die von ihm zu-
satzlich vertretenen Unternehmen die Teilnahmebedingungen sowie die Anordnungen
der Messeleitung beachten. Fir ein Verschulden seiner Mitaussteller und zusatzlich
vertretenen Unternehmen haftet der Aussteller wie fiir eigenes Verschulden. Nehmen
die Mitaussteller unmittelbar Leistungen von der GHM in Anspruch, so ist die GHM
berechtigt, diese Leistungen auch dem Hauptaussteller selbst in Rechnung zu stellen;
er haftet dafiir als Gesamtschuldner.

Bei Aufnahmewunsch von Standbesetzungen oder Verkaufsniederlassungen bzw. Ver-
tretungen in den Katalog wird pro eingetragenem Unternehmen ebenfalls ein Medien-
beitrag von 115,00 € (zzgl. gesetzl. MwSt.) erhoben.

B 6 Ausstellerverzeichnis

Die GHM gibt einen offiziellen Messekatalog heraus. Der Aussteller und seine Mitaus-
steller/zusatzlich vertretene Unternehmen sind verpflichtet einen Eintrag in den offi-
ziellen Katalog zum Preis von 115,00 € (zzgl. gesetzl. MwSt.) vornehmen zu lassen.
Der Pflichteintrag umfasst die Firmenangabe, Anschrift mit E-Mail- und Internetadresse,
Hallen- und Standnummernangabe sowie zwei Angebotsgruppen aus dem Produktan-
gebot.

Mitaussteller und zusatzlich vertretene Unternehmen erhalten zusatzlich noch eine Ver-
weiszeile auf den Hauptaussteller.

Der Eintrag im offiziellen Messekatalog ist identisch mit dem Eintrag im Besucherin-
formationssystem auf dem Messegeldnde sowie der Ausstellerdatenbank im Internet.

Bei Ausstellern, deren Bestellungen nicht rechtzeitig eingereicht werden, ist die Mes-
seleitung berechtigt, zu deren Lasten ohne Verantwortung fiir die Richtigkeit nach den
vorliegenden Anmeldeunterlagen den Pflichteintrag, wie oben definiert, in den Katalog
aufnehmen zu lassen.

Antrage auf zusatzliche kostenpflichtige Eintragungen sowie Anzeigen sind unmittel-
bar an den ausfiihrenden Katalogverlag zu richten, wo auch die Bestellscheine und
Preislisten zu erhalten sind. Die Kontaktdaten des Katalogverlags erhalten die Aussteller
zeitnah. Bei Riicktritt von der Messe ist der Aussteller bzw. Mitaussteller verpflichtet,
die zusétzlichen Eintrdge beim Katalogverlag schriftlich zu stornieren. Bereits erbrachte
Leistungen werden nicht zurlickerstattet.

Jeder Aussteller und Mitaussteller erhélt einen kostenfreien Messekatalog.

B 7 Ausstellerausweise

(1) Der Aussteller, der seine Rechnung voll beglichen hat, erhilt Ausstelleraus-
weise. Die Ausweise sind nicht Gbertragbar (§ 123 StGB).

(2) Fur die Zeit der Veranstaltung erhalt der Aussteller ohne besondere Berechnung:

- fur eine Standflache bis zu 20 m? drei Ausstellerausweise

- fiur eine Standflache bis zu 100 m? zusétzlich 1 Ausweis fiir jede weitere angefangene
10 m?

- fur eine Standflache tiber 100 m? zuséatzlich einen Ausweis flir jede weitere angefangene
20 m?

Die Aufnahme von Mitausstellern begriindet keinen Anspruch auf eine hhere Anzahl
kostenloser Ausstellerausweise.

Zusétzliche Ausstellerausweise konnen zum Preis von 33,00 € pro Stiick (zzgl. gesetzI.
MwsSt.) bei der Messeleitung bestellt werden. Der Ausstellerausweis berechtigt nicht
zur kostenlosen Nutzung des MVV (Miinchner Verkehrsverbund).

B 8 Allgemeines zum Betrieb des Standes

Die Abgabe von Speisen und Getranken (auch unentgeltlich) ist grundsétzlich gestat-
tungspflichtig. Ausnahmen stellen so genannte Kostproben von Speisen und Getranken
dar, die gleichzeitig auf der Veranstaltung verkauft werden. Die Gestattung ist beim
Kreisverwaltungsreferat der Landeshauptstadt Miinchen, Bezirksinspektion 15, Trude-
ringerstr. 288, 81825 Miinchen zu beantragen.

Eine Getrankeschankanlage (Ausschank von Bier und sonstigen Getranken mit Uber-
druck durch CO, oder N,) darf nur in Betrieb genommen werden, wenn dies der zu-
standigen Behorde angezeigt wird (§ 8 Schankverordnung) und wenn ein Sachkundiger
bescheinigt hat, dass die Anlage den technischen Regeln entspricht. Die schriftliche
Anzeige ist beim Kreisverwaltungsreferat der Landeshauptstadt Miinchen, Bezirksin-
spektion 15, Truderingerstralle 288, 81825 Miinchen einzureichen.

B 9 Veranstaltungsgeschift

(1) Der Aussteller hat das Recht, Bestellungen auf seine ausgestellte Ware entgegen-
zunehmen.

(2) Der Direktverkauf ab Stand ist zulidssig.

(3) Die Ausgabe von Waren auRerhalb der offiziellen Offnungszeiten der Veranstaltung
(siehe B 2) ist untersagt.

(4) Nach den Bestimmungen der Gewerbeordnung miissen die Preise fiir alle wahrend
der Veranstaltung ausgestellten Waren mit einem deutlich lesbaren Preisschild einschl.
Mehrwert- bzw. Umsatzsteuer angegeben sein bzw. mussen Preislisten vorgelegt wer-
den kénnen.

B 10 Schriftform

Mit Ausnahme der Zulassung gemaR A 1 der Allgemeinen Teilnahmebedingungen be-
dirfen alle rechtsgeschiftlichen Erklarungen der GHM zu ihrer Wirksamkeit der Schrift-
form.

B 11 Verjdhrung

Anspriiche des Ausstellers gegen die GHM aus dem Standplatzmietvertrag und aus allen
damit in Zusammenhang stehenden Rechtsverhéltnissen verjahren nach sechs Monaten.
Die Verjahrungsfrist beginnt mit Ablauf des Monats, in den der Schlusstag der Veranstal-
tung fallt. Dies gilt nicht fiir Anspriiche wegen vorsatzlicher Pflichtverletzungen seitens
der GHM.

B 12 Erfiillungsort und Gerichtsstand

(1) Erfallungsort fur alle Verpflichtungen aus dem Standplatzmietvertrag und aus den
damit in Zusammenhang stehenden Rechtsverhiltnissen ist Miinchen.

(2) Ist der Vertrag mit Kaufleuten oder mit solchen Ausstellern abgeschlossen, die im
Inland keinen allgemeinen Gerichtsstand haben, so ist Gerichtsstand Miinchen. Dies gilt
auch fir den Urkunden- und Wechselprozess.

Die unter A5, A 6 und A 11 genannten Ordnungen sind in den Biirordumen der GHM
zu den normalen Dienstzeiten einzusehen und werden der anderen Vertragspartei auf
Wunsch zugesandt. Die Unterzeichnenden sind mit der Geltung der Allgemeinen/ Be-
sonderen Teilnahmebedingungen einverstanden.

Veranstalter und Durchfiihrung:

GHM Gesellschaft fir Handwerksmessen mbH,
Willy-Brandt-Allee 1, 81829 Miinchen, Germany
Postfach 82 03 55, 81803 Miinchen, Germany
Telefon +49 (089) 949 55-0

Telefax +49 (089) 949 55-239

messe@ghm.de

www.ghm.de

Bankverbindungen:

Deutsche Bank Miinchen (BLZ 70070010) 519000400
HypoVereinsbank Miinchen (BLZ 70020270) 7801505
Commerzbank Miinchen AG (BLZ 70080000) 637078000
Minchener Bank e.G. (BLZ 70190000) 42307

Postbank Miinchen (BLZ 70010080) 1133 88-804
USt-1dNr.: DE 129358691



Allgemeine Teilnahmebedingungen (A)

A 1 Zulassung

(1) Die Zulassung des Ausstellers erfolgt ausschlieRlich durch die GHM und umfasst die
Zuweisung eines bestimmten Standplatzes und die Erlaubnis, bestimmte Gegenstande
auszustellen. Standgrenzen diirfen gegeniiber der Zulassung keinesfalls tiberschritten
werden.

(2) Der Vertrag kommt erst mit der Zusendung der Zulassung zustande. Die Zulassung
erfolgt durch Ubersendung der Zulassungsbestatigung, die maschinell erstellt werden
kann und auch ohne Unterschrift rechtsgtiltig ist. Detailplanungen (Standbau etc.)
sollten erst danach in Auftrag gegeben werden.

(3) Weicht die Zulassung bei den zulassungsfahigen Produkten von der Anmeldung
nicht ab, so kommt der Mietvertrag mit Zugang der Zulassung an den Aussteller
zustande. Weicht die Zulassung diesbeziiglich von der Anmeldung ab, so kommt der
Mietvertrag zustande, wenn der Aussteller der Zulassung nicht innerhalb einer Frist von
8 Kalendertagen seit Zugang schriftlich widerspricht. Die GHM verpflichtet sich, den Aus-
steller bei Ubersendung der abweichenden Zulassung hierauf besonders hinzuweisen.

(4) Im Rahmen der Gesetze kann die GHM die Zulassung ohne Angabe von Griinden
verweigern. Demzufolge besteht kein Rechtsanspruch auf Zulassung. Firmen, die ihre
finanziellen Verpflichtungen gegentiber der GHM bzw. der MMG, z.B. aus fritheren Ver-
anstaltungen, nicht erfiillt haben oder die bei friiheren Veranstaltungen gegen die Benut-
zerordnung fiir das Miinchener Messegeldnde oder gegen die Teilnahmebedingungen
verstoRRen haben, kdnnen von der Zulassung ausgeschlossen werden.

(5) Uber die Lage des beantragten Standes entscheidet die GHM unter Beriicksichtigung
der angemeldeten Ausstellungsgegenstande und der thematischen Gliederung der Aus-
stellung (Produktangebot). Die Reihenfolge der Anmeldungen ist fiir die Platzzuweisung
nicht malRgebend. Sonderwiinsche des Ausstellers berticksichtigt die GHM nur nach vor-
heriger schriftlicher Bestédtigung.

(6) Produkte, die durch Aussehen, Geruch, Gerdusche usw. den Veranstaltungsbetrieb
stéren konnen, und Waren, die nicht der uneingeschrankten Verfligungsmacht des Aus-
stellers unterliegen, werden nicht zugelassen. In Zweifelsfdllen kann die GHM bestimmte
Waren unter der Bedingung zulassen, dass sie nicht stérend wirken.

(7) Auf die einschldgigen Bestimmungen der Bund
und des Bundesnaturschutzgesetzes weisen wir hin.

rtenschutzverordnung

A 2 Bindung des Ausstellers an den Vertrag, Schadensersatz

(1) Angemeldete und zugelassene Aussteller konnen das Vertragsverhaltnis mit der GHM
nicht einseitig kiindigen oder stornieren oder vom Vertrag zurticktreten, es sei denn, dass
dafir ein gesetzlicher Grund vorliegt.

(2) Sollte ein Aussteller vor der Veranstaltung die Zulassung vollstandig oder teilweise
stornieren bzw. die Ausstellungsflache reduzieren wollen, so wird sich die GHM be-
mihen, die Flache anderweitig zu vermieten. Eine Verpflichtung der GHM hierzu besteht
nicht. Die Stornierung bzw. Reduzierung hat auch keinen Einfluss auf die Zahlungsver-
pflichtungen aus der urspriinglichen Zulassung. Soweit es der GHM gelingt, die Flache
ganz oder teilweise zu vermieten, wird dem Aussteller nach vollstandiger Zahlung der
weitervermieteten Fldche der hierfiir erzielte Betrag erstattet. Eine Belegung der Flache
durch Umsetzung eines bereits angemeldeten anderen Ausstellers ist nur insoweit als
Weitervermietung anzusehen, wenn und soweit hierflir eine héhere Standmiete erzielt
werden kann und die durch Umsetzung frei gewordene Fldche jeweils selbst neu ver-
mietet werden kann. Auch fir den Fall, dass die Stornierung aufgrund einer Weiter-
vermietung ganz oder teilweise zum Tragen kommt, schuldet der Aussteller der GHM fiir
ihre zusatzliche Tatigkeit in jedem Fall eine Aufwandsvergtitung als pauschalen Schaden-
sersatz. Diese betrégt bei einer Stornierung bis sechs Wochen vor Veranstaltungsbeginn
500,00 € zzgl. gesetzl. MwSt., danach 1.000,00 € zzgl. gesetzl. MwSt. und ist mit einem
etwaigen Erstattungsbetrag zu verrechnen. Es steht sowohl dem Aussteller als auch der
GHM jeweils frei nachzuweisen, dass der Schaden im Einzelfall niedriger bzw. hoher ist
und eine entsprechende Anpassung zu verlangen.

(3) Die GHM ist ihrerseits berechtigt, nach Setzung einer Nachfrist vom Mietvertrag zu-
riickzutreten, sofern der Aussteller seinen Zahlungsverpflichtungen nicht termingemaf
nachgekommen ist. Der Aussteller haftet fir der GHM entstandenen Schaden.

(4) Der Aussteller darf den auf seinen Namen zugelassenen Stand nicht an andere Fir-
men weitervermieten oder abgeben.

(5) Ferner ist die GHM berechtigt, vom Mietvertrag zurtickzutreten oder fristlos zu kiin-
digen, wenn der Aussteller seine vertraglichen Verpflichtungen, insbesondere die ihm
nach den Allgemeinen/Besonderen Teilnahmebedingungen und nach der Haus- und
Benutzungsordnung obliegenden Verpflichtungen, trotz Abmahnung erheblich verletzt.
Der Aussteller haftet in diesen Fillen fiir der GHM entstehenden Schaden.

A 3 Nachtragliche I'-inderung der Platzzuweisung

(1) Im Interesse der gesamten Veranstaltung muss die GHM wahrend der Veranstal-
tungsvorbereitungszeit allen sich ergebenden Anderungen beweglich Rechnung tragen
konnen. Die GHM ist darum berechtigt, die in der Zulassung ausgesprochene Platz-
zuweisung nachtrdglich abzuéndern (z.B. einen Stand in anderer Lage anzuweisen,
GroRe und Gestalt des Standes abzuédndern, Ein- und Ausgdange zum Messegeldande und
zu den Hallen zu verlegen oder zu schlieRen).
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(2) Abweichungen der Standflache um mehr als ein Drittel von der urspriinglich zuge-
wiesenen Standflache kann die GHM nicht verlangen.

(3) Der Aussteller hat Anspruch auf Erstattung des Differenzbetrags, um den sich der Be-
teiligungspreis ggf. verringert. Weitere Anspriiche gegen die GHM sind ausgeschlossen.

(4) Ist die entschadigungslose Anderung der Platzzuweisung dem Aussteller im Hinblick
auf seine Aufwendungen und unter Beriicksichtigung des Interesses der GHM an einer
die Belange aller Aussteller beriicksichtigenden Gesamtplanung wie auch derin A 3 Abs.
2 und 3 getroffenen Regelung nicht zuzumuten, so kann er Ersatz des Schadens verlan-
gen, der ihm daraus entsteht, dass er auf die Giltigkeit der Platzzuweisung vertraut.

(5) Weitergehende Schadensersatzanspriiche und ein Ricktrittsrecht des Ausstellers sind
ausgeschlossen. Daraus, dass sich die Lage der librigen Standplatze im Verhéltnis zu
seinem Stand @ndert, kann der Aussteller keine Rechte herleiten.

A 4 Anderung der Veranstaltung

(1) Ist die GHM infolge hoherer Gewalt oder aus anderen von ihr nicht zu vertretenden
Griinden (z.B. Ausfall der Stromversorgung) genétigt, einen oder mehrere Bereiche vo-
riibergehend oder auch fiir langere Dauer zu rdumen, zu verschieben oder zu verkiirzen,
so erwachsen dem Aussteller hieraus weder Riicktritts- oder Kiindigungsrechte noch son-
stige Anspriiche, insbesondere Schadensersatzanspriiche gegen die GHM.

(2) Sagt die GHM die Veranstaltung aus zwingenden und unverschuldeten Griinden ab,
so ist sie berechtigt, die ihr entstandenen allgemeinen Kosten bis zu einer Hohe von 25 %
der jeweiligen Flichenmiete auf die Aussteller umzulegen. Dartiber hinaus kénnen ho-
here Einzelbetrdge berechnet werden, wenn der Aussteller zusatzliche kostenpflichtige
Leistungen in Auftrag gegeben hat.

A 5 Benutz i
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Die Haus- und Benutzungsordnung fiir das Messegeldnde ist Bestandteil der All-
gemeinen/Besonderen Teilnahmebedingungen. Der Aussteller kann die Haus- und
Benutzungsordnung in den Birordumen der GHM wahrend der normalen Dienstzeiten
einsehen. Auf Wunsch wird sie ihm zugesandt.

A 6 Technische Richtlinien fiir das Messegelinde

Die Technischen Richtlinien fiir das Messegeldnde Miinchen sind Bestandteile der All-
gemeinen/Besonderen Teilnahmebedingungen. Der Aussteller kann die Technischen
Richtlinien in den Biirordaumen der GHM wahrend der normalen Dienstzeiten einsehen.
Auf Wunsch werden sie ihm zugesandt.

A 7 Rundschreiben

Nach Zulassung werden die Aussteller durch Rundschreiben (iber Einzelheiten der Vor-
bereitung und Durchfiihrung der Veranstaltung unterrichtet. Diese Rundschreiben sind
Bestandteil der Teilnahmebedingungen.

A 8 Sstandbezug

(1) Bezieht ein Aussteller seinen Stand nicht innerhalb der in B 2 der Besonderen Teilnah-
mebedingungen genannten Frist, ist die GHM berechtigt, ohne vorherige Mahnung vom
Vertrag zurlickzutreten und den Stand wahlweise anderweitig zu vergeben oder ihn nach
den Beddirfnissen eines geschlossenen Veranstaltungsbildes anderweitig zu gestalten.

(2) Der Nichtbezug hat keinen Einfluss auf die Zahlungsverpflichtungen aus der ur-
spriinglichen Zulassung. Soweit es der GHM gelingt, die Flache ganz oder teilweise zu ver-
mieten, wird dem Aussteller nach vollstandiger Zahlung der weitervermieteten Fldche der
hierfuir erzielte Betrag erstattet. Eine Belegung der Flache durch Umsetzung eines bereits
angemeldeten anderen Ausstellers ist nur insoweit als Weitervermietung anzusehen, wenn
und soweit hierfiir eine hohere Standmiete erzielt werden kann und die durch Umsetzung
frei gewordene Flache jeweils selbst neu vermietet werden kann. Auch fiir den Fall, dass
die Stornierung aufgrund einer Weitervermietung ganz oder teilweise zum Tragen kommt,
schuldet der Aussteller der GHM fiir ihre zusétzliche Tatigkeit in jedem Fall eine Aufwands-
verguitung als pauschalen Schadensersatz. Diese betrdgt pauschal 1.000,00 € zzgl. gesetzI.
MwsSt. und ist mit einem etwaigen Erstattungsbetrag zu verrechnen. Es steht sowohl dem
Aussteller als auch der GHM jeweils frei nachzuweisen, dass der Schaden im Einzelfall
niedriger bzw. hoher ist und eine entsprechende Anpassung zu verlangen.

A 9 Transport des Ausstellungsgutes

Die von der GHM vertraglich zugelassenen Spediteure (siehe Service-CD/PDF), im fol-
genden Messespediteure genannt, tiben im Messegeldnde das alleinige Speditionsrecht
aus, d.h. zum Beispiel Verbringen von Exponaten, Standaufbauten usw. in den Stand
inklusive Gestellung eventueller Hilfsgerdte sowie Zollabfertigung zur temporaren bzw.
definitiven Einfuhr. Fiir Speditionsleistungen innerhalb des Messegeldandes dirfen nur
die Messespediteure beauftragt werden.

Eine Haftung der GHM fiir Risiken, die sich aus der Tatigkeit der Messespediteure erge-
ben kénnen, ist ausgeschlossen.



Der Aussteller ist nicht berechtigt, die GHM als Empfanger von Warensendungen (Aus-
stellungsgut, Standbaumaterial, Informationsmaterial und dergleichen) oder sonstigen
Sendungen zu bezeichnen, die nicht fiir die GHM, sondern fiir den Aussteller oder Dritte
bestimmt sind. Die GHM ist berechtigt, aber nicht verpflichtet, solche Sendungen im
Namen, auf Kosten und Gefahr des Ausstellers und gegen Erstattung samtlicher Auf-
wendungen anzunehmen und zu lagern oder den zustandigen Messespediteur mit der
Lagerung solcher Sendungen, insbesondere mit der Lagerung von Ausstellungs- und Ver-
packungsgut zu beauftragen. Gegen die GHM kénnen keine Anspriiche daraus abgeleitet
werden, dass sie derartige Sendungen ohne Priifung der OrdnungsmaRigkeit und Voll-
standigkeit annimmt, Fracht- und Speditionsrechnungen nicht tiberpriift oder die Ware
nicht ordnungsgemal lagert oder verwahrt. Die Haftung fiir Vorsatz bleibt unberthrt.

Die Lagerung von Leergut jeglicher Art (z.B. Verpackungen und Packmittel) in den Stan-
den und auBerhalb des Standes in der Halle oder im Ladehof ist verboten. Anfallendes
Leergut ist unverziiglich zu entfernen. Die Leergutlagerung auf dem Messegeldnde
kann tiber die Messespediteure erfolgen. Dieser Service ist kostenpflichtig. Die GHM
ist berechtigt, falls der Aussteller einer Aufforderung zur Beseitigung widerrechtlicher
Lagerung nicht nachkommt, die Entfernung auf Kosten und Gefahr des Ausstellers zu
veranlassen.

A 10 Auf- und Abbau sowie Gestaltung des Standes

(1) Allgemeines

Die Normalhohe fiir Standbauten und Werbekoérper betragt 3,00 m. Die Aufbauhdhe
ist veranstaltungsspezifisch festgelegt und kann den ,Wichtigen Hinweisen” der jeweils
glltigen Service-CD/PDF entnommen oder beim zustdndigen technischen Aussteller-
service erfragt werden. Die jeweilige Hohenbegrenzung darf beim Standbau nur mit
vorheriger schriftlicher Zustimmung der GHM Uberschritten werden. Exponate unterlie-
gen dieser Beschrankung grundsétzlich nicht, sind aber dem zustédndigen technischen
Ausstellerservice im Vorfeld anzuzeigen.

Das Befahren des Messegeldndes mit Fahrzeugen aller Art geschieht auf eigene Gefahr
und ist nur mit entsprechender Erlaubnis, gliltiger Einfahrtsgenehmigung oder giltigem
Parkausweis gestattet. Wahrend der Veranstaltung ist das Befahren des Messegeléndes
sowie das Abstellen von Fahrzeugen im Messegeldnde grundsatzlich untersagt. Die Park-
bzw. Einfahrtserlaubnis gilt nur fur das Fahrzeug, fir das sie ausgestellt ist.

Die GHM ist berechtigt, fiir die Einfahrt ins Messegeldnde eine Kaution zu erheben und
die maximale Aufenthaltszeit zu befristen. Bei Uberschreitung der festgesetzten Auf-
enthaltszeit verfallt die hinterlegte Kaution. Diese Regelung gilt wahrend der Auf- und
Abbauzeit sowie in den Féllen, in denen die GHM das Befahren des Messegeldndes
wahrend der Veranstaltungszeit gestattet.

Im gesamten Messegeldnde sowie auf den messeeigenen Parkpldtzen gelten die Be-
stimmungen der StraBenverkehrsordnung (StVO) entsprechend. Die im Messegeldande
zulassige Hochstgeschwindigkeit betragt 20 km/h. In den Hallen darf stets nur Schrittge-
schwindigkeit gefahren werden; diese Regelung gilt wahrend der Veranstaltungen auch
fiir das Gibrige Messegeldnde. Auf FuRgénger ist groRtmdogliche Riicksicht zu nehmen.
Gesperrte Wege und Griinflachen dirfen nicht befahren werden.

Das Befahren der Hallen ist nur zum Be- und Entladen gestattet. Die festgelegte Belast-
barkeit der Hallenbéden sowie die Hohe und Breite der Tore sind zu beachten. Wahrend
des Be- und Entladens ist der Motor abzustellen. Das Abstellen von Fahrzeugen in den
Hallen ist grundsatzlich verboten.

Wohnmobile und Wohnwagen diirfen zum Zwecke der Ubernachtung nicht ins Messe-
gelénde verbracht werden. Im gesamten Messegeldnde besteht auRer auf den gesondert
ausgewiesenen Flachen absolutes Halteverbot. Die GHM behilt sich das Recht vor, in
den Halteverbotszonen oder in sonstiger Weise widerrechtlich abgestellte Fahrzeuge,
Auflieger, Container, Behélter und Leergut jeder Art auf Kosten und Gefahr des Verursa-
chers, Halters bzw. Besitzers zu entfernen.

Erganzend gelten die Bestimmungen und Einfahrtsregelungen der zur jeweiligen Veran-
staltung giiltigen Service-CD/PDF (,Wichtige Hinweise”) sowie der Ausstellerinforma-
tion Verkehr, die rechtzeitig vor Veranstaltungsbeginn versandt wird.

Die GHM ist berechtigt, insbesondere um einen reibungslosen Verkehrsablauf wahrend
der Auf- und Abbauzeit sowie wahrend der Veranstaltungsdauer zu gewéhrleisten, wei-
tergehende verkehrsordnende und verkehrslenkende MaRBnahmen zu ergreifen, an die
sich jeder, der sich auf dem Messegeldnde aufhilt, zu halten hat. Die GHM behilt sich
insbesondere vor, den Zugang der Aussteller bzw. ihrer Standbau- und sonstigen Ver-
tragsfirmen zu den einzelnen Standen zu regeln.

FuRboden, Hallenwédnde und Sédulen sowie feste Einbauten, insbesondere Installations-
und Feuerwehreinrichtungen, diirfen weder gestrichen noch tapeziert werden und
miissen jederzeit frei zuganglich sein. Das Verkleben von jeder Art Bodenbelag auf dem
Hallenboden ist nur mit beidseitig klebenden Textilbédndern gestattet.

Nach Veranstaltungsschluss sind die Bodenbeldge und Klebebéander wieder zu entfer-
nen. Fugen an Hallenwénden, Decken und FuBbdéden diirfen unter keinen Umstanden
durch Stemm-, Fundamentierungs- oder dhnliche Arbeiten beschéadigt werden. Das Ein-
bringen von Bolzen und Verankerungen ist nicht gestattet. Fiir Befestigungen an Boden,
Wainden und Decken ist die ausdriickliche Genehmigung der Messe Miinchen GmbH
(MMG), Hauptabt. Technischer Ausstellerservice, einzuholen. Arbeiten mit Kreissagen
und anderen Maschinen, die beim Standbau Staub und Spéane entwickeln, sind nur mit
Staubfangeinrichtungen zuldssig. Bei Zuwiderhandlung haftet der Verursacher in vollem
Umfang fiir den dadurch entstandenen Schaden.

(2) Aufbau

Die Ausstattung und Gestaltung der Stdande und der dazu notwendige Aufbau sind Sache
des Ausstellers. Der Aussteller hat jedoch dabei den Charakter und das Erscheinungs-
bild einer jeden Messe und Veranstaltung zu beriicksichtigen. Die GHM ist befugt, im
Zusammenhang damit Anderungen in der Standgestaltung vorzuschreiben. Sie behalt
sich auBerdem vor, bei einzelnen Messeveranstaltungen den Rahmenaufbau in den Be-
sonderen Teilnahmebedingungen vorzuschreiben.

Name und Sitz des Ausstellers miissen deutlich sichtbar am Stand angebracht
sein.

Ausstellungsgut, das durch Aussehen, Geruch, Gerdusche, Erschiitterungen oder dhn-
liche Eigenschaften zu einer erheblichen Gefahrdung oder Beeintréachtigung von ande-
ren Ausstellern, von Besuchern oder von Ausstellungsgegenstanden anderer Aussteller

fiihrt, ist auf Verlangen der GHM sofort zu entfernen. Diese Verpflichtung des Ausstellers
besteht auch dann, wenn er in der Anmeldung auf derartige Eigenschaften hingewiesen
und die GHM die Zulassung erteilt hat.

Kommt der Aussteller dem Verlangen der GHM nicht unverziiglich nach, so ist die GHM
berechtigt, die beanstandeten Ausstellungsguter auf Kosten und Gefahr des Ausstellers
zu entfernen oder dessen Stand zu schlieRen, ohne dass dem Aussteller hieraus Anspri-
che gegen die GHM erwachsen. Der Abbauzeitpunkt fiir den geschlossenen Stand wird
von der GHM bestimmt.

(3) Abbau

Der Abtransport des Ausstellungsgutes und der Abbau des Standes vor Veranstaltungs-
schluss sind grundsétzlich unzuldssig. Bis zum Ende der fiir jede Veranstaltung bekannt
gegebenen Abbauzeit (offizielle Abbauzeit) hat der Aussteller samtliches Standbauma-
terial, samtliche Ausstattungsgegenstdnde und Ausstellungsstiicke und auch sein ge-
samtes sonstiges Ausstellungsgut riickstandslos zu entfernen und den urspriinglichen
Zustand der Ausstellungsflache wieder herzustellen. Auf der Ausstellungsflache darf
nichts zurlickgelassen werden. Jeder, der auf dem Messegeldnde Abfall verursacht, ist
verantwortlich fiir die ordnungsgemaRe und umweltvertragliche Entsorgung der Abfille.
Jeder Abfallverursacher hat die Méglichkeit, entweder die gesamten von ihm verursach-
ten Abfdlle mitzunehmen und auRerhalb des Messegeldndes eigenverantwortlich und
ordnungsgemaR zu entsorgen oder die GHM bzw. von der GHM benannte Vertragspart-
ner mit der Abfallentsorgung zu beauftragen. Fiir die Einhaltung der gesetzlichen und
behdrdlichen Vorschriften sowie der nachstehenden Bestimmungen ist jeder Abfallver-
ursacher verantwortlich.

Ist der Abfallverursacher direkt oder indirekt fiir einen Aussteller tétig, so ist dieser eben-
falls fir das Verhalten des Abfallverursachers verantwortlich. Bei einem VerstoR des
Abfallverursachers gegen gesetzliche und behérdliche Bestimmungen bzw. gegen die
nachstehenden Bestimmungen ist die GHM berechtigt, neben dem Abfallverursacher
auch den Aussteller in Anspruch zu nehmen, fiir den der Abfallverursacher direkt oder
indirekt tatig ist. In diesem Fall haften der Abfallverursacher und der Aussteller als Ge-
samtschuldner.

Ebenso haftet der Aussteller fiir Schaden, die dadurch entstehen, dass der urspriingliche
Zustand der Ausstellungsflache durch den Aussteller nicht wieder hergestellt wird.

(4) Abfallvermeidung, Schadstoffverringerung

In jeder Phase der Veranstaltung ist darauf hinzuwirken, dass nach Méglichkeit Abfélle
vermieden werden. Dieses Ziel muss bereits bei der Planung und in Koordination aller
Beteiligten verfolgt werden. Generell sind fiir Standbau und -betrieb wieder verwend-
bare und die Umwelt méglichst wenig belastende Materialien einzusetzen.

Im Bereich der Landeshauptstadt Miinchen darf Gewerbeabfall nur nach Stoffgruppen
sortiert bei den stadtischen Deponien und Mullheizkraftwerken angeliefert werden. Wie-
der verwertbare Stoffe missen der Wiederverwertung zugefiihrt werden. Sonderabfall
wird nicht angenommen und muss tiber Spezialunternehmen entsorgt werden. Im Mes-
segeldnde missen daher alle Abfille getrennt gesammelt oder nachtréglich aufwendig
in wieder verwertbare, brennbare oder sonstige Stoffgruppen sortiert werden. Papier-
und Pappabfille sind in die Altpapiercontainer, Glasabfélle in die Altglascontainer, son-
stige wieder verwertbare Abfille in die Wertstoffcontainer einzufiillen. Fiir den Restmdill,
sofern dieser auf dem Messegeldnde verbleibt und nicht vom Abfallverursacher mitge-
nommen und aulerhalb des Messegeldandes entsorgt wird, sind gegen Entgelt Restmiill-
behilter zu bestellen oder entsprechende Abfallsdcke zu erwerben. Lose Abfallmengen
sind bei den Halleninspektionen bzw. bei dem zustdndigen Vertragspartner der GHM
anzumelden. Weitergehende Informationen kénnen dem Vordruck ,Abfallentsorgung”
und den Informationsblattern, die bei den Halleninspektionen ausliegen, entnommen
werden. Kommt der Abfallverursacher seinen Zahlungsverpflichtungen gegentiber der
GHM in Bezug auf die Abfallentsorgung nicht nach, ist die GHM berechtigt, sofern der
Abfallverursacher auf dem Messegeldnde fiir einen Aussteller direkt oder indirekt tétig
geworden ist, neben dem Abfallverursacher auch den betreffenden Aussteller in An-
spruch zu nehmen. Beide haften als Gesamtschuldner.

Der Abfallverursacher ist verpflichtet, Sonderabfall und sonstige Abfille, die nach Art,
Beschaffenheit oder Menge in besonderem MalRe gesundheits- oder umweltgefahrdend,
explosiv oder brennbar sind, der GHM zu melden und deren ordnungsgeméRe Entsor-
gung durch den zustdndigen Vertragspartner der GHM zu veranlassen. Insbesondere
handelt es sich hierbei um folgende Abfallstoffe: Ole, Reinigungsmittel, Spraydosen mit
Inhalt, Imprégniermittel, Chemikalien, Salze, Quecksilber (z.B. enthalten in Schaltern
und Thermometern), Emulsionen, Sauren, Laugen, Lacke, Kleber, Wachse, Lésungs-
mittel (wie Benzin, Spiritus, Tri Aceton, Farbenverdiinner, Glycerin), Batterien, Akkus,
elektrische Schaltungen, Leuchtstoffréhren, PVC-Reste (z.B. Boden- und Wandplatten),
Fernseh- und Rundfunkgeréte, Motoren, Kiihlschranke.

Gleiches gilt fiir die Entsorgung von Bauschutt, Sperrmiill und die Entsorgung von Tep-
pichen. Die Entsorgung dieser Abfélle ist entgeltpflichtig. Kommt der Abfallverursacher
seinen Zahlungsverpflichtungen, die aus der Entsorgung dieser Abfille resultieren, nicht
nach, so ist die GHM berechtigt, sofern der Abfallverursacher auf dem Messegeldnde
direkt oder indirekt fiir einen Aussteller tétig geworden ist, neben dem Abfallverursacher
auch den Aussteller in Anspruch zu nehmen. Beide haften als Gesamtschuldner.
Materialien und Abfille, die nicht im Zusammenhang mit der Veranstaltungslaufzeit,
Auf- oder Abbau entstehen, diirfen nicht auf das Geldnde gebracht werden.

Kommt der Aussteller diesen Verpflichtungen nicht nach, so ist die GHM berechtigt, alles,
was vom Aussteller zuriickgelassen wird, wahlweise von den zugelassenen Spediteuren
auszulagern, bzw. der Millverwertung zuzufiihren und dem Aussteller alle hierdurch
entstehenden Kosten in Rechnung zu stellen, insbesondere Arbeits-, Transport-, Miillab-
fuhr- Sperrmiillbeseitigungs- und Sondermiillbeseitigungskosten. Dabei haftet die GHM
nicht fir leichte Fahrldssigkeit.

Soweit solche Kosten durch mehrere Aussteller verursacht werden, erfolgt die Aufteilung
der Kosten auf die einzelnen Aussteller durch die GHM nach eigenem Ermessen. Fiir
Schéden, die der GHM dadurch entstehen, dass umweltbelastende Stoffe zuriickgelassen
oder in verbotswidriger Weise in die Miillcontainer eingefiillt werden, haftet der Ausstel-
ler. Soweit eigenes Personal von der GHM tétig wird, werden diese Kosten von der GHM
gemal § 315 BGB nach billigem Ermessen festgesetzt. Werden Kosten durch mehrere
Aussteller verursacht, erfolgt die Aufteilung der Kosten auf die einzelnen Aussteller durch
die GHM nach eigenem billigem Ermessen.

Fiir Schaden, die der GHM dadurch entstehen, dass umweltbelastende Stoffe zurilick-
gelassen oder verbotswidrigerweise in die Miillcontainer eingeftillt werden, haftet der
Aussteller. Wird festgestellt, dass ein Aussteller oder in seinem Auftrag handelnde Per-
sonen unter Verletzung der vorstehenden Vorschriften Abfélle oder umweltbelastende
Abfallstoffe und Gegenstdnde nicht selbst entsorgen oder Abfall auf dem Messegeldande
zuriicklassen, der nichtim Zusammenhang mit dem Veranstaltungsauf- und/oder -abbau
steht, so ist eine Vertragsstrafe in Hohe von 3.000,00 € fiir jeden Verletzungsfall ver-
wirkt; diese Vertragsstrafe ist vom Aussteller zusatzlich zur Schadensersatzleistung zu
entrichten.



A 11 Licht, Wirme, Strom, Gas, Wasser

(1) Die GHM sorgt fur die allgemeine Beleuchtung und Beheizung der Hallen. Vertrag-
liche Sonderregelungen sind auf Kosten des Ausstellers moglich.

Fur Strom-, Heizungs-, Gas- und Wasseranschliisse am Stand des Ausstellers ist die Messe
Miinchen GmbH (MMG) als Betreiberin des Messegeldndes Miinchen zustdndig. Der
Aussteller hat bei entsprechendem Bedarf mit der MMG einen gesonderten Vertrag Gber
die Nutzung und Vergiitung dieser Anschliisse zu schlieRen. Die technische Betreuung
obliegt der Hauptabteilung Technischer Ausstellerservice der MMG.

(2) Elektroinstallation

Elektroinstallationen von den Sparten bis zu den Standen diirfen nur von der GHM bzw.
ihren Vertragsfirmen durchgefiihrt werden. Zu den ausschlieRlich von der GHM bzw.
ihren Vertragsfirmen durchzufiihrenden Elektroinstallationen gehéren der Hauptan-
schluss mit Elektroleitung, Hauptsicherung sowie ggf. Hauptschalter/Stromzéhler. Die
Verwendung von Generatoren auf den Standen ist ohne vorherige schriftliche Geneh-
migung des zustdndigen technischen Ausstellerservice, nicht gestattet. Der Aussteller
ist nicht berechtigt, den Strom fiir seinen Stand von Personen zu beziehen, die von der
GHM hierfiir nicht erméchtigt worden sind. Insbesondere ist es dem Aussteller nicht
gestattet, Strom von benachbarten Standen zu beziehen. Den Bestellungen (Vordrucke
auf der Service-CD/PDF) ist eine Grundrissskizze beizufligen, aus der die gewiinschte
Platzierung der Anschlisse ersichtlich ist.

Der Aussteller hat dafiir zu sorgen, dass die Elektroinstallation so bemessen ist, dass
samtliche Stromverbraucher auf dem Stand gleichzeitig betrieben werden kénnen. Stellt
die GHM fest, dass die vom Aussteller bestellte Elektroinstallation den gleichzeitigen
Betrieb samtlicher Stromverbraucher auf dem Stand nicht gewahrleistet, so ist die GHM
auch ohne Auftrag des Ausstellers berechtigt, die Elektroinstallation auf Kosten des Aus-
stellers nachzuristen.

Die Verlegung der Elektroinstallationen erfolgt soweit als moglich in den Spartenkana-
len, unter Umstéanden jedoch uberirdisch, wenn die Lage des Anschlusspunktes dies
erfordert.

Die GHM ist berechtigt, Elektroleitungen und -anschliisse, die benachbarten Standen
dienen, durch den Stand des Ausstellers zu flihren, es sei denn, dass der GHM der Elek-
troanschluss des benachbarten Standes ohne die Verlegung von Leitungen und An-
schliissen auf dem Stand des Ausstellers zu gleichen oder geringeren Kosten moglich ist.
Wiinscht der Aussteller die Verlegung von Leitungen, die Verkehrsgange oder Fremd-
stande Uiberqueren, so bedarf dies der vorherigen Zustimmung der GHM. Die Leitungen
missen verkehrssicher verlegt werden. Die Kosten hat der Aussteller zu tragen.

Soweit der Stromverbrauch nicht pauschal berechnet wird, wird er nach dem tber den
eingebauten Zéhler ermittelten Verbrauch je kW/h zu den auf der Service-CD/PDF ange-
gebenen Preisen berechnet. Die Stromversorgung wird am letzten Veranstaltungstag aus
Sicherheitsgriinden eine Stunde nach Veranstaltungsschluss eingestellt.

Innerhalb der Stdnde kénnen Installationen von ausstellereigenen Fachkraften oder von
zugelassenen Fachfirmen entsprechend den VDE-Vorschriften und in der EU geltenden
Vorschriften sowie dem Stand der Technik entsprechend ausgefiihrt werden.
Elektroinstallationsarbeiten innerhalb der Stinde kénnen nach Bestellung auch durch die
GHM bzw. ihre Vertragsfirmen ausgefiihrt werden. Anschliisse, Maschinen und Geréte,
die nicht zugelassen sind oder die den Bestimmungen nicht entsprechen oder deren Ver-
brauch héher ist als angemeldet, sind unzuldssig. Sie konnen von der GHM auf Kosten
und Gefahr des Ausstellers vom Stand entfernt und in Verwahrung genommen werden.

(3) Gasinstallation

Gasinstallationen von den Sparten bis zu den Standen dirfen nur von der GHM bzw.
ihren Vertragsfirmen durchgefiihrt werden. Zu den Gasinstallationen gehéren der Gas-
hauptanschluss mit Gasleitungen und Kugelhahnabsperrung sowie ggf. der Gaszéhler.
Der Aussteller ist nicht berechtigt, Gas fiir seinen Stand von Personen zu beziehen, die
von der GHM hierfiir nicht erméchtigt worden sind. Insbesondere ist es dem Aussteller
nicht gestattet, Gas von benachbarten Standen zu beziehen.

Der Aussteller hat dafiir zu sorgen, dass die Gasinstallation so bemessen ist, dass samt-
liche Gasverbraucher auf dem Stand gleichzeitig betrieben werden kénnen. Stellt die
GHM fest, dass die vom Aussteller bestellte Gasinstallation den gleichzeitigen Betrieb
samtlicher Gasverbraucher auf dem Stand nicht gewahrleistet, so ist die GHM auch ohne
Auftrag des Ausstellers berechtigt, die Gasinstallation auf Kosten des Ausstellers nach-
zurlsten.

Die Verlegung der Gasinstallationen erfolgt in den Hallen soweit als méglich in den Spar-
tenkandlen, unter Umstédnden jedoch tberirdisch, wenn die Lage des Anschlusspunktes
dies erfordert. In Ausnahmeféllen kann es bei ungiinstiger Lage vorkommen, dass der
bestellte Anschluss nicht installiert werden kann bzw. mit Mehrkosten zu rechnen ist.
Die GHM ist berechtigt, Gasleitungen und -anschliisse, die benachbarten Standen die-
nen, durch den Stand des Ausstellers zu flihren, es sei denn, dass der GHM der Gasan-
schluss des benachbarten Standes ohne die Verlegung von Leitungen und Anschlissen
auf dem Stand des Ausstellers zu gleichen oder geringeren Kosten maglich ist.
Wiinscht der Aussteller die Verlegung von Leitungen, die Verkehrsgange oder Fremd-
stdnde tUberqueren, so bedarf dies der vorherigen Zustimmung der GHM. Die Leitungen
missen verkehrssicher verlegt werden. Die Kosten hat der Aussteller zu tragen.

Soweit der Gasverbrauch nicht pauschal berechnet wird, wird er nach dem tber den
eingebauten Zahler ermittelten Verbrauch je m3 berechnet. Die Gasversorgung wird
am letzten Veranstaltungstag aus Sicherheitsgriinden eine Stunde nach Veranstal-
tungsschluss eingestellt.

Die Verwendung von Gas zu Beleuchtungs- und Heizungszwecken ist nicht statthaft.
Samtliche Brenner missen mit Kleinstellern oder automatischen Ziindvorrichtungen
ausgestattet werden.

Fur die Einhaltung der einschldgigen Sicherheitsbestimmungen ist der Aussteller selbst
verantwortlich. Insbesondere zu beachten sind die Vorschriften von DVWG, TUV, Brand-
direktion Minchen, Stadtwerke Munchen.

(4) Wasser- und Abwasserinstallation

Wasser- und Abwasserinstallationen von den Sparten bis zu den Standen dirfen nur von
der GHM bzw. ihren Vertragsfirmen durchgefiihrt werden. Zu den Wasser- und Abwasser-
installationen gehoéren der Wasserhauptanschluss (Be- und Entwasserungsanschluss) mit
Zu- und Ablaufrohren sowie ggf. der Wasserzahler. Der Aussteller ist nicht berechtigt,
Wasser fiir seinen Stand von Personen zu beziehen, die von der GHM hierflr nicht er-
machtigt worden sind. Insbesondere ist es dem Aussteller nicht gestattet, Wasser von
benachbarten Standen zu beziehen.

Den Bestellungen (Vordrucke auf der Service-CD/PDF) sind Anschlussplane beizufligen,
aus der die gewiinschte Platzierung der Anschlisse ersichtlich ist.

Der Aussteller hat dafiir zu sorgen, dass die Wasser- und Abwasserinstallation so be-
messen ist, dass samtliche Wasserverbraucher auf dem Stand gleichzeitig betrieben
werden kénnen. Stellt die GHM fest, dass die vom Aussteller bestellte Wasser- und Ab-

wasserinstallation den gleichzeitigen Betrieb samtlicher Wasserverbraucher auf dem
Stand nicht gewahrleistet, so ist die GHM auch ohne Auftrag des Ausstellers berechtigt,
die Wasser- und Abwasserinstallation auf Kosten des Ausstellers nachzuristen.

Die Verlegung der Wasser- und Abwasserinstallationen erfolgt in den Hallen soweit
als moglich in den Spartenkandlen, unter Umsténden jedoch Uberirdisch, wenn die
Lage des Anschlusspunktes dies erfordert. Im Freigeldnde sind Wasser- und Abwasser-
installationen grundsatzlich moglich; die Leitungsverlegung kann tberirdisch auf dem
Boden oder unterirdisch erfolgen. In Ausnahmefallen kann es bei ungiinstiger Lage vor-
kommen, dass der bestellte Anschluss nicht installiert werden kann bzw. mit Mehrkosten
zu rechnen ist.

Die GHM ist berechtigt, Wasser- und Abwasserleitungen und -anschliisse, die benach-
barten Standen dienen, durch den Stand des Ausstellers zu flihren, es sei denn, dass der
GHM der Wasser- bzw. Abwasseranschluss des benachbarten Standes ohne die Verle-
gung von Leitungen und Anschliissen auf dem Stand des Ausstellers zu gleichen oder
geringeren Kosten mdoglich ist.

Wiinscht der Aussteller die Verlegung von Leitungen, die Verkehrsgange oder Fremd-
stinde Uberqueren, so bedarf dies der vorherigen Zustimmung der GHM. Die Leitungen
missen verkehrssicher verlegt werden. Die Kosten hat der Aussteller zu tragen. Soweit
der Wasserverbrauch nicht pauschal berechnet wird, wird er nach dem uber den ein-
gebauten Zahler ermittelten Verbrauch je m? zu den auf der Service-CD/PDF angege-
benen Preisen berechnet. Bei Anschliissen bis zu einem Rohrdurchmesser von 1/2” ist der
Wasserverbrauch inkl. Grundgebihr im Preis fiir den Wasserhauptanschluss enthalten.
Chemisch verunreinigte Abwasser dirfen nicht in das Kanalsystem eingeleitet werden.
Die Wasserversorgung und die Abwasserentsorgung wird am letzten Veranstaltungstag
aus Sicherheitsgriinden eine Stunde nach Veranstaltungsschluss eingestellt.

(5) Informations- und Kommunikationsdienstleistungen

Samtliche drahtgebundenen Anschliisse fiir Informations- und Kommunikationsdienst-
leistungen zum Stand werden ausschlielich von der GHM zur Verfiigung gestellt. Den
Bestellungen (Vordruck auf der Service-CD/PDF) sind Anschlusspldne beizufiigen, aus
der die gewlinschte Platzierung der Anschliisse ersichtlich ist.

(6) Fur Schéaden, die daraus entstehen, dass auf Anweisung der Branddirektion oder
der Stadtwerke die Lieferung unterbrochen wird oder dass bei Leitungsstérungen oder
héherer Gewalt technische Stérungen auftreten, haftet die GHM nur bei eigener grober
Fahrlassigkeit und Vorsatz.

(7) Der Aussteller haftet fiir alle Schdaden, die er durch unberechtigte Entnahme von
Strom, Gas und Wasser und durch unberechtigte Einleitung von Abwasser verursacht.

(8) Die GHM kann ihre Zustimmung zu allen diesen MalRnahmen gegebenenfalls von
der Entrichtung eines angemessenen Kostenvorschusses abhdangig machen.

A 12 Einhaltung der technischen Sorgfalt

(1) Der Aussteller und eventuell beauftragte Subunternehmer sind beim Auf- und Abbau
der Stande und wihrend des Veranstaltungsbetriebs zur Einhaltung der jeweils giltigen
Bestimmungen des Gewerberechtes sowie des technischen und sozialen Arbeitsschutzes
verpflichtet. Hierzu gehoéren u.a. der Einsatz sicherer elektrischer Gerate, Verwendung
von personlicher Schutzausriistung, sicherer Umgang mit Gefahrstoffen und die Einhal-
tung der Bestimmungen des Arbeitszeitgesetzes.

Die GHM ist berechtigt, jederzeit den Betrieb von Maschinen, Apparaten und Geréten
zu untersagen, wenn nach ihrer Einschatzung durch den Betrieb Gefahren fiir Personen
und Sachen zu befiirchten sind.

Maschinen- und Apparateteile diirfen nur mit allen Schutzvorrichtungen in Betrieb ge-
nommen werden.

(2) Die ausgestellten technischen Arbeitsmittel werden hinsichtlich ihrer unfallschutz-
und sicherheitstechnischen Ausfiihrung von der zustandigen Aufsichtsbeh6érde — dem
Gewerbeaufsichtsamt — gegebenenfalls gemeinsam mit den zustdndigen berufsge-
nossenschaftlichen Fachausschiissen besichtigt und auf die Einhaltung der Sicher-
heitsanforderungen hin tiberpriift. Zur Uberpriifung der CE-Kennzeichnung durch das
Amt st es verpflichtend, die EG-Konformitatserklarung auf dem Messestand zur Einsicht-
nahme bereitzuhalten.

In Zweifelsféllen sollen sich Aussteller friihzeitig vor Veranstaltungsbeginn mit dem zu-
stindigen Amt in Verbindung setzen.

Werden Erzeugnisse ausgestellt, fiir die eine Konformitdt mit der entsprechenden
Richtlinie noch nicht besteht, missen Interessierte iber die Abweichungen von den
Konformitadtsanforderungen in angemessener Form in Kenntnis gesetzt und unterrichtet
werden, dass dieses Erzeugnis noch nicht erworben werden kann. Am Ausstellungsob-
jektist ein Schild mit folgendem Text anzubringen: , Dieses Erzeugnis stimmt hinsichtlich
des Konformitdtsbewertungsverfahrens und der CE-Kennzeichnung nicht mit den ent-
sprechenden Europdischen Richtlinien und Deutschen Verordnungen Uberein. Es kann
erst erworben werden, wenn diese Ubereinstimmung hergestellt ist”. Sind diese Er-
zeugnisse nur fiir den Export auBerhalb der Europdischen Union bzw. des Europdischen
Wirtschaftsraumes bestimmt, ist dartiber zu informieren. Am Ausstellungsobjekt ist ein
Schild mit folgendem Text anzubringen. ,Dieses Erzeugnis ist nur fiir den Export be-
stimmt und nicht fiir das Inverkehrbringen in Staaten der Européischen Union (EU) bzw.
des Europdischen Wirtschaftsraumes (EWR). Es stimmt hinsichtlich des Konformitétsbe-
wertungsverfahrens und der CE-Kennzeichnung nicht mit den entsprechenden Europa-
ischen Richtlinien und Deutschen Verordnungen tberein”.

Werden Geréte vorgefiihrt, sind alle MaBnahmen zum Schutze des Standpersonals und
der Besucher zu treffen, hierzu gehoéren vor allem Beaufsichtigung von automatischen
Vorgdngen, entsprechende Abschrankungen von Gefahrenbereichen, Sicherungen
unter schwebenden Lasten, Schlisselschalter gegen unabsichtliche Inbetriebnahme,
LarmschutzmalRnahmen etc. Wenn Einrichtungen zerlegt gezeigt werden, sind die ab-
genommenen Schutzvorrichtungen als zugehérige Teile aufzustellen. In diesem Zustand
darf die Maschine weder in Betrieb genommen noch an eine Kraftquelle angeschlossen
werden.

(3) Radioaktive Stoffe

Der Umgang mit radioaktiven Stoffen ist genehmigungspflichtig und mit der GHM ab-
zustimmen. Die Genehmigung ist nach der Strahlenschutzverordnung (jeweils giiltige
Fassung) bei der zustdndigen Behorde zu beantragen und mindestens 6 Wochen vor



Veranstaltungsbeginn der GHM vorzulegen. Soweit bereits eine Genehmigung vorhan-
den ist, ist nachzuweisen, dass der beabsichtige Umgang mit radioaktiven Stoffen auf
dem Messegeldande von dieser Genehmigung umfasst ist.

(4) Abgase, Dampfe und Abgasanlagen

Von Exponaten und Gerédten abgegebene brennbare, gesundheitsschadliche oder die
Veranstaltungsteilnehmer beldstigende Dampfe und Gase dtirfen nicht in die Hallen ein-
geleitet werden. Sie missen liber entsprechende Rohrleitungen nach Vorgaben des Bun-
desimmissionsschutzgesetzes in der jeweils giiltigen Fassung ins Freie abgefiihrt werden.
Brennbare, gesundheitsschddliche oder die Veranstaltungsteilnehmer beldstigende
Dampfe und Gase missen tiber eine Abgasleitung abgeleitet werden.

Die Abzlige diirfen ausschlieRlich von der GHM oder einer von ihr beauftragten Firma
montiert werden.

(5) Lagerung und Verwendung von brennbaren Fliissigkeiten

Die Lagerung und Verwendung brennbarer Flussigkeiten (siehe Verordnung tber brenn-
bare Flussigkeiten VbF, jeweils gtiltige Fassung) in den Hallen und im Gelénde ist ohne
schriftliche Genehmigung verboten. Die Genehmigung zur Lagerung und Verwendung
brennbarer Flissigkeiten kann nur fiir den Betrieb oder die Vorfiihrung von Expona-
ten erteilt werden. Weitere Informationen kénnen dem Vordruck ,Anmeldung bei der
Branddirektion Miinchen” auf der Service-CD/PDF entnommen werden.

(6) Rontgenanlagen und Storstrahler

Der Betrieb von Rontgenanlagen und Storstrahlern ist genehmigungspflichtig und mit
der GHM abzustimmen. Es ist die Verordnung Uber den Schutz vor Schaden durch
Rontgenstrahlen (RGV, jeweils gliltige Fassung) zu beachten. Der Betrieb von Ront-
genanlagen und Storstrahlern ist genehmigungs- oder anzeigepflichtig gemaR §§
3,4,5,8 RoV. Die zustandige Behorde fiir den Ausstellungsort Miinchen ist das Staatliche
Gewerbeaufsichtsamt Miinchen, bei dem die Antrdge oder Anzeigen einzureichen sind.
Die Anzeige hat mit dem Vordruck ,Anmeldung von Laser- und Réntgeneinrichtungen”
auf der Service-CD/PDF zu erfolgen.

(7) Dampfkesselanlagen mit Dampf- oder HeiBwassererzeugung, die nicht nur ausge-
stellt, sondern auch in Betrieb genommen werden, sind dem Gewerbeaufsichtsamt vor
der Inbetriebnahme anzuzeigen. Die Erlaubnis oder Anzeigebestatigung muss am Stand
jederzeit zur Einsicht vorliegen. Die Dampfkesselanlagen miissen mit Funkenfangern und
Entschwefelungsanlagen ausgestattet sein. Die Aschenkésten sind vor Inbetriebnahme
mit Wasser voll zu fiillen. Das Herausziehen des Feuers ist verboten. Fiir Schlackenabfille
sind Wasserbehilter vorzusehen. Auf die allgemein geltenden Vorschriften der értlichen
Sicherheitsbehérden wird hingewiesen.

(8) Der Aussteller haftet fur die Schaden, die er durch den Betrieb seiner Maschinen,
Apparate und Geréte verursacht.

A 13 Allgemeines zum Betrieb des Standes

(1) Wahrend der offiziellen Offnungszeiten der Veranstaltung muss der Stand mit fach-
kundigem Personal besetzt und ordnungsgemaR ausgestattet sein. Insbesondere ist da-
rauf zu achten, dass das gesamte Personal immer schon bei Beginn der Veranstaltung
anwesend ist.

(2) Nicht ausgestellt bzw. angeboten werden diirfen Gegensténde, die nicht zugelassen
sind (siehe A 1), insbesondere gebrauchte, stérende und solche Gegenstdnde, die nicht
der uneingeschréankten Verfligungsmacht des Ausstellers unterliegen (B 4 der Besonde-
ren Teilnahmebedingungen sowie A 1); weiter Elektrogeréte, die nicht den Vorschriften
des VDE entsprechen, sowie Gegenstdnde, die unter VerstoR gegen eine gesetzliche
Pflicht (insbesondere des Lebensmittelgesetzes) nicht gekennzeichnet sind.

Der Aussteller ist verpflichtet, der GHM auf Verlangen Auskunft Giber die Eigentumsver-
héltnisse an den von ihm ausgestellten Gegenstidnden zu erteilen. Nach vergeblicher
Abmahnung kann die GHM Produkte, die nicht ausgestellt werden diirfen, auf Kosten
des Ausstellers entfernen. Fir die leicht fahrlassige Beschadigung von Sachen des Aus-
stellers durch die GHM, deren Erfiillungsgehilfen oder gesetzlichen Vertreter wird dabei
nicht gehaftet.

Stellt der Aussteller weiterhin nicht zugelassene Gegenstande aus, so ist die GHM be-
rechtigt den Stand zu schlieBen, ohne dass dem Aussteller hieraus Anspriiche gegen die
GHM erwachsen. Die Zahlungsverpflichtungen des Ausstellers bleiben in vollem Umfang
bestehen.

(3) Die tdgliche Reinigung des Standes obliegt dem Aussteller. Sie muss vor Veranstal-
tungsbeginn beendet sein.

(4) Die GHM sorgt fir Wachen an den Toren und in den Hallen. Im Hinblick auf die
GroRe des Messegeldandes und auf die Vielzahl der Personen, die sich dort aufhalten,
kann die GHM jedoch keine Gewahr fiir eine liickenlose Bewachung und Kontrolle des
Messegeldndes tibernehmen. Vielmehr hat jeder Aussteller selbst fiir die Bewachung
seines Standes und seines Ausstellungsgutes zu sorgen. Entsprechende Wachen kénnen
nur bei der GHM zugelassenen Wachgesellschaft beantragt werden; die Kosten sind
unmittelbar an diese zu entrichten. Unterlagen hierliber werden dem Aussteller recht-
zeitig zugesandt.

Die Aussteller werden ausdriicklich darauf hingewiesen, dass wéahrend der Auf- und Ab-
bauzeiten erhohte Risiken fiir ihr Ausstellungsgut auftreten kénnen. Wertvolle, leicht
bewegliche Ausstellungsgegenstédnde sollten nachts stets unter Verschluss genommen
werden.

(5) Der Aussteller darf den Stand eigenmaéchtig weder verlegen noch ganz oder teilweise
an Dritte Gberlassen.

A 14 Vorfiihrungen und Werbung

(1) Vorfihrungen aller Art (Diapositiv- und Filmvorfiihrungen, Maschinenbetrieb usw.)
sind nur mit schriftlicher Erlaubnis der GHM zuléssig.

Die Erlaubnis wird unter dem Vorbehalt des Rechts von der GHM erteilt, die Vorfiihrung
im Einzelfall nach den Bediirfnissen eines geordneten und ungestérten Veranstaltungs-
betriebs einzuschranken oder zu untersagen.

(2) Auf dem Stand diirfen Werbeaufsdtze angebracht werden, jedoch nicht mit Blinklicht
und -schrift. Im Gbrigen ist Werbung aller Art nur innerhalb des eigenen Standes und nur
in unaufdringlicher Form gestattet.

Luftballons diirfen werblich aus feuerschutzpolizeilichen und technischen Griinden nicht
eingesetzt werden.

Insbesondere ist das Herumtragen oder -fahren von Werbetrdgern auf dem Messege-
linde und das Verteilen von Druckschriften und Kostproben aulerhalb des eigenen
Standes verboten.

Akustische Reklame darf den Betrieb der Nachbarstande nicht stéren. Der Einsatz von
Lautsprechern, Mikrofonen, Stimmverstarkern oder anderen technischen Hilfsmitteln ist
grundsétzlich nur mit schriftlicher Genehmigung der Projektleitung gestattet. Abs. 1,
Satz 2 gilt entsprechend.

Werbung tber die Hallenlautsprecher ist nicht moglich.

(3) Unzuléssige Vorfiihrungen und Werbung darf die GHM unmittelbar unterbinden.
Insbesondere darf sie unzuldssige Werbemittel auf Kosten des Ausstellers entfernen. Fur
die leicht fahrldssige Beschadigung von Sachen des Ausstellers durch die GHM, deren
Erfillungsgehilfen oder gesetzlichen Vertreter wird dabei nicht gehaftet.

(4) Bei Musikwiedergabe jeglicher Art am Stand ist gemaR Urheberrechtsgesetz in der
jeweils gliltigen Fassung die Genehmigung der GEMA - Gesellschaft fiir musikalische
Auffiihrungs- und mechanische Vervielfaltigungsrechte einzuholen. Die GHM ist in kei-
nem Fall als Mitveranstalter heranzuziehen. Der Aussteller ist verpflichtet der GHM von
jeglichen Anspriichen der GEMA freizustellen und die GHM in diesem Zusammenhang
entstandene Aufwendungen zu erstatten.

A 15 Gewerbliche Schutzrechte Dritter

Jeder Aussteller ist auch gegentiber der GHM verpflichtet, die gewerblichen Schutz-
rechte der anderen Aussteller zu beachten und VerstoRe zu unterlassen. Werden der
GHM derartige Schutzrechtsverletzungen glaubhaft gemacht, so ist die GHM berechtigt,
vom Verletzer Unterlassung zu verlangen und - wenn diesem Verlangen nicht sofort
Folge geleistet wird - die Ausstellungsgtiter oder Druckschriften, aus denen sich eine
Schutzrechtsverletzung ergibt, zu entfernen oder den Stand des Verletzers zu schlieRen.
Ferner ist die GHM berechtigt, dem Verletzer die Zulassung fiir kiinftige Veranstaltungen
zu verweigern oder eine solche Zulassung von besonderen Bedingungen, Auflagen und
Sicherheiten abhédngig zu machen.

Eine Verpflichtung der GHM, gegen Schutzrechtsverletzungen einzuschreiten, wird
durch diese Bestimmung nicht begriindet.

A 16 Fotografieren und Zeichnen

(1) Der Aussteller erlaubt der GHM, fiir Zwecke der Werbung und der Presseinformation
liber die Veranstaltung von seinem Stand, von seinen Ausstellungsgtitern und von dem
ihn betreffenden Veranstaltungsgeschehen Filme, Lichtbilder und Zeichnungen anzufer-
tigen und zu verwenden.

(2) Nur Personen, die eine von der GHM ausgestellte Sonderberechtigung besitzen, diir-
fen auf dem Messegeldnde filmen, fotografieren oder zeichnen.

(3) Aufnahmen von Standen, die nach Schluss der Gﬁnungszeiten eine besondere Aus-
leuchtung und darum die Einschaltung der Ringleitung und die Anwesenheit des Hal-
lenelektrikers erforderlich machen, kénnen auf Kosten des Ausstellers bzw. Fotografen
von der GHM erlaubt werden.

A 17 Fristlose Kiindigung

(1) Aus wichtigem Grund, z.B. wegen schwerwiegenden VerstoRes des Ausstellers gegen
die Bestimmungen der A 11 oder der A 12, kann die GHM das Vertragsverhéltnis nach
vergeblicher Abmahnung fristlos kiindigen. Eine Abmahnung ist nicht erforderlich, so-
weit es sich um eine schwerwiegenden VerstoR handelt bzw. eine Abmahnung aus zeitli-
chen oder sonstigen tatséchlichen Griinden als untunlich erscheint.

(2) A 10 Abs. 3 der Allgemeinen Teilnahmebedingungen bleibt unberihrt.

(3) Hat der Aussteller den Grund der Kiindigung verschuldet, so kann er eine verhaltnis-
maRige Erstattung des Mietzinses nicht verlangen.

(4) Der Aussteller, dem fristlos gekiindigt worden ist, kann nicht damit rechnen, zu kiinf-
tigen Messen und Veranstaltungen zugelassen zu werden.

A 18 Haftung und Versicherung

(1) Die GHM ist verpflichtet, dem Aussteller den Bezug und die Benutzung seines
Standes zu den vertraglichen Bedingungen zu erméglichen. Sie hat die Hallen und die
Zugénge in gebrauchsfahigem Zustand zu halten und zu reinigen. A 13 Abs. 3 bleibt
unberthrt.

(2) Gegenliber Ausstellern haftet die GHM nur fir solche Schaden, die auf einer vorsatz-
lichen oder grob fahrladssigen Vertragsverletzung der GHM oder auf einer vorsétzlichen
oder grob fahrlassigen Vertragsverletzung eines gesetzlichen Vertreters oder Erfiillungs-
gehilfen der GHM beruhen; dies gilt auch fiir Schaden aus der Verletzung von Pflichten
bei den Vertragsverhandlungen. Anspriiche wegen schuldhafter Verletzung von Leben,
des Korpers oder der Gesundheit bleiben dabei unberiihrt.

(3) Gegentiber Ausstellern, die Kaufleute sind, gelten die vorgenannten Haftungsbe-
schrankungen mit der MaRgabe, dass fiir Schaden und Verluste an dem von den Aus-
stellern eingebrachten Gut sowie an der Standeinrichtung in keinem Falle gehaftet wird;
hierbei ist es unerheblich, ob die Schaden und Verluste vor, wahrend oder nach der
Veranstaltung entstehen. Das gleiche gilt fiir die von den Ausstellern, ihren Angestellten
oder Beauftragten im Messegeldnde abgestellten Fahrzeuge. Ebenso sind von der Haf-
tung mittelbare Schaden und entgangener Gewinn ausgeschlossen.

(4) Die Aussteller haften ihrerseits fiir etwaige Schéaden, die durch sie, ihre Angestellten,
ihre Beauftragten oder ihre Ausstellungsgegenstidnde und -einrichtungen an Personen
oder Sachen schuldhaft verursacht werden. Um allen Ausstellern die Moglichkeit fiir



entsprechenden Versicherungsschutz zu bieten, hat die GHM einen Versicherungsrah-
menvertrag abgeschlossen, tiber den jeder Aussteller eine Versicherung nehmen kann.
Der Versicherungsschutz umfasst sowohl die eigenen Ausstellungsgter (Transport- und
Ausstellungsrisiko einschl. Diebstahl) wie auch die Haftpflicht der Aussteller Dritten ge-
gentiber. Ein Merkblatt Giber den Umfang und die Kosten der Versicherung sowie die
Antragsunterlagen werden den Ausstellern rechtzeitig zugesandt.

Jeder Aussteller ist verpflichtet, eine derartige Versicherung abzuschlieBen und die
anfallenden Pramien (einschlieBlich Versicherungssteuer) rechtzeitig zu entrichten. Aus-
landischen Ausstellern wird empfohlen, eine Versicherung in ihrem Heimatland abzu-
schlieRen.

(5) AuBRerdem hat die GHM von Beginn der Veranstaltung an bis zum Ablauf der letzten
Stunde fiir die Bewachung des Messegeldndes zu sorgen. A 13 Abs. 4 bleibt unberthrt.

Nach Ablauf der Offnungszeit ist der Aussteller fiir seine Sachen allein verantwortlich. Er
soll wertvolle und leicht bewegliche Gegenstdande unter Verschluss nehmen.

A 19 Schriftform

Mit Ausnahme der Zulassung (siehe A 1) bediirfen alle rechtsgeschéftlichen Erklarungen
der GHM zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform.

A 20 Verjahrung

Anspriiche des Ausstellers gegen die GHM aus dem Standplatzmietvertrag und aus allen
damitin Zusammenhang stehenden Rechtsverhiltnissen verjahren nach sechs Monaten.
Die Verjahrungsfrist beginnt mit Ablauf des Monats, in den der Schlusstag der Veranstal-
tung féllt. Dies gilt nicht fiir Anspriiche wegen vorsatzlicher Pflichtverletzungen seitens
der GHM.

A 21 Erfiillungsort und Gerichtsstand

(1) Erfallungsort fiir alle Verpflichtungen aus dem Standplatzmietvertrag und aus den
damit in Zusammenhang stehenden Rechtsverhéltnissen ist Miinchen.

(2) Ist der Vertrag mit Kaufleuten oder mit solchen Ausstellern abgeschlossen, die im
Inland keinen allgemeinen Gerichtsstand haben, so ist Gerichtsstand Miinchen. Dies gilt
auch fir den Urkunden- und Wechselprozess.

Die unter A5, A 6 und A 11 genannten Ordnungen sind in den Birordumen der GHM
zu den normalen Dienstzeiten einzusehen und werden der anderen Vertragspartei auf
Wunsch zugesandt. Die Unterzeichnenden sind mit der Geltung der Allgemeinen/Beson-
deren Teilnahmebedingungen einverstanden.

Veranstalter und Durchfiihrung:

GHM Gesellschaft fir Handwerksmessen mbH,
Willy-Brandt-Allee 1, 81829 Miinchen, Germany
Postfach 82 03 55, 81803 Miinchen, Germany
Telefon +49 (089) 949 55-0

Telefax +49 (089) 949 55-239

messe@ghm.de

www.ghm.de

Bankverbindungen:

Deutsche Bank Miinchen (BLZ 70070010) 519000400
HypoVereinsbank Miinchen (BLZ 70020270) 7801505
Dresdner Bank Miinchen (BLZ 70080000) 637078000
Miinchener Bank e.G. (BLZ 70190000) 42307
Postbank Miinchen (BLZ 70010080) 113388-804
USt-1d Nr.: DE 129358691

GHM
\

Your Fair Partner

GHM Gesellschaft fiir
Handwerksmessen mbH

Postfach 820355
81803 Miinchen, Germany

Willy-Brandt-Allee 1
81829 Miinchen, Germany

Telefon +49 (089) 94955-0
Telefax +49 (089) 94955-239

messe@ghm.de
www.ghm.de

72011/3.0(GHM/Univ.)



	Artrium Eckstand: Off
	Öffentliche Auftraggeber: Off
	Sonstiges: Off
	Korres_Firmenname: 
	Korres_Straße / Nr: 
	Korres_Land: 
	Korres_Ansprechpartner: 
	Korres_Telefon: 
	Korres_Fax: 
	Korres_E-Mail Ansprechpartner: 
	stand1: Off
	stand2: Off
	stand3: Off
	stand4: Off
	Flaeche: 
	Front: 
	Tiefe: 
	Atrium_Flaeche: 
	Atrium_Front: 
	Atrium_Tiefe: 
	Nummer: 
	Firmenname: 
	Straße / Nr: 
	Ansprechpartner: 
	PLZ / ORT: 
	Telefon: 
	Land: 
	Fax: 
	Geschäftsführer: 
	Mobil: 
	Homepage: 
	E-Mail Ansprechpartner: 
	MA_Nummer: 
	MA_Straße / Nr: 
	MA_Ansprechpartner: 
	MA_PLZ / ORT: 
	MA_Telefon: 
	MA_Land: 
	MA_Fax: 
	MA_Geschäftsführer: 
	MA_Mobil: 
	MA_Homepage: 
	MA_E-Mail Ansprechpartner: 
	p1: Off
	p2: Off
	p3: Off
	p4: Off
	p6: Off
	p7: Off
	p8: Off
	p9: Off
	p10: Off
	p11: Off
	p12: Off
	p13: Off
	p14: Off
	p15: Off
	p16: Off
	p25: Off
	p17: Off
	p18: Off
	p19: Off
	p20: Off
	p21: Off
	p22: Off
	p5: Off
	p23: Off
	p24: Off
	p26: Off
	p27: Off
	p28: Off
	p29: Off
	p30: Off
	p31: Off
	p32: Off
	p33: Off
	p34: Off
	p35: Off
	p36: Off
	p37: Off
	p38: Off
	p39: Off
	p40: Off
	p41: Off
	p42: Off
	p43: Off
	p44: Off
	p45: Off
	p46: Off
	p47: Off
	p48: Off
	p49: Off
	p50: Off
	p51: Off
	p52: Off
	p53: Off
	p54: Off
	p55: Off
	p56: Off
	p57: Off
	p58: Off
	p59: Off
	p60: Off
	p61: Off
	p62: Off
	p64: Off
	p63: Off
	Atrium Reihenstand: Off
	Sonstiges_Text: 
	Mitaussteller: Off
	Bestaetigung: Off
	Email: 
	Drucken: 
	Formular speichern: 
	Eingaben löschen: 
	Ort / Datum: 
	MA_Firmenname: 
	Firmenname_HA: 
	n1_1: 
	n1_2: 
	n1_3: 
	n1_4: 
	n2_1: 
	n2_2: 
	n2_3: 
	n2_4: 
	n3_1: 
	n3_2: 
	n3_3: 
	n3_4: 
	n4_1: 
	n4_2: 
	n4_3: 
	n4_4: 
	n5_1: 
	n5_2: 
	n5_3: 
	n5_4: 
	n6_1: 
	n6_2: 
	n6_3: 
	n6_4: 
	n7_1: 
	n7_2: 
	n7_3: 
	n7_4: 
	n8_1: 
	n8_2: 
	n8_3: 
	n8_4: 
	Produktbeschreibung_MA: 
	Niederlassung: Off
	Hersteller: Off
	Importeur: Off
	Vertretung: Off
	Endverbraucher: Off
	Gewerbe: Off
	Korres_PLZ / ORT: 
	MA_Endverbraucher: Off
	MA_Gewerbe: Off
	MA_Auftraggeber: Off


